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Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Johannes Voggenhuber und Genossen vom 

14. Jänner 1993, Nr. 4088/J, betreffend Auswirkungen der Wirtschafts- und 

Währungsunion auf Österreich, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Einleitend ist zu bemerken, daß es zweifellos nicht richtig ist, pauschal zu behaupten, 

daß das Binnenmarktprojekt noch nicht realisiert ist und die EG vor unlösbaren 

internen Problemen steht. Das Binnenmarktprojekt ist nahezu vOllständig realisiert, 

was durch den Wegfall der physischen Grenzkontrollen augenscheinlich wird. Ebenso 

sollte die offene Diskussion der EG-Probleme nicht mit ihrer Lösungskapazität 

verwechselt werden. 

Was die vom Internationalen Währungsfonds ermittelten Wachstumseinbußen über 

mehrere Jahre hinweg durch die Umsetzung der Maastrichter Verträge anlangt, ist zu 

sagen, daß derartige Studien - so auch die dem Cecchini-Bericht und den genannten 

WIFO-Studien zugrundeliegenden Simulationsmethoden - immer auf einen mittel­

fristigen Zeitraum ausgerichtet sind, der als Übergangszeitraum zu verstehen ist. In 

diesem Zeitraum finden Anpassungsprozesse statt, deren Kosten in der IWF-Studie 

mit 1 bis 1,5 %-Punkten des gemeinschaftlichen Sozialprodukts veranschlagt 

wurden, also vergleichsweise gering einzuschätzen sind. 

Zu 1.: 

Ein EG-Beitritt Österreichs läßt bedeutende gesamtwirtschaftliche Effekte, insbe~ 

sondere in Form einer höheren Wachstumsrate der Gesamtwirtschaft und der 

Beschäftigung sowie eines Rückgangs des Preisniveaus, erwarten. Diese werden 

sich laut WIFO-Schätzungen nach einer mittelfristigen Periode von 6 Jahren bei 

3,6 % realem BIP-Wachstum, bei einer Zunahme der unselbständig Beschäftigten 
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von 1,7 % - was eine Verminderung der Arbeitslosenquote um 1 %-Punkt bewirken 

wird - und bei einer Reduktion der Konsumentenpreise von 5,2 % bewegen. 

Neben diesen statischen Effekten infolge eines effizienteren Einsatzes volkswirt­

schaftliche'r Ressourcen, der durch den Druck vermehrten Wettbewerbs im Binnen­

markt hervorgerufen wird, bewirkt eine stärkere Integration auch dynamische Effekte 

durch längerfristig stärkere Kapitalakkumulation (lnvestitionsstimulierung) und Aus­

nutzung von Effekten der Größendegression. Diese werden vom WIFO auf weitere 

2,5 % BIP-Wachstum geschätzt. 

Darüber hinaus sind speziell aufgrund einer Währungsunion weitere positive Effekte 

durch Einsparung von Transaktionskosten infolge des Wegfalls des Währungs­

umtausches und des Wechselkursrisikos zu erwarten, welche in ihrer Wachstums­

effektivität schwer quantifizierbar sind. Schließlich kann davon ausgegangen werden, 

daß eine gemeinsame Währung resistenter gegenüber regional auftretenden 

wirtschaftlichen Ungleichgewichten und Spekulationswellen ist. 

Die genannten Auswirkungen beruhen wie alle Modellrechnungen auf bestimmten 

Annahmen, auf die im einzelnen nicht eingegangen werden kann. Wichtiger als die 

konkreten Rechenergebnisse solcher Analysen ist daher die mit ihnen zum Ausdruck 

kommende Entwicklungstendenz. Dies gilt in gleichem Maße für die 

Modellrechnungen des Ökonomen P. Fleissner, der seine Simulationsergebnisse im 

übrigen in dem gemeinsam mit dem EG-Befürworter G. Bruckmann verfaßten Buch 

"Am Steuerrad der Wirtschaft" (Wien 1989, S. 180 - 190) veröffentlicht hat. 

Bruckmann-Fleissner stellen in ihren Simulationen, die sich über einen Zeitraum vom 

Jahr 1993 bis zum Jahr 2012 erstrecken, die üblichen makroökonomischen 

Indikatoren im Falle des Nicht-Beitritts-Szenarios dem Fall des EG-Beitritts gegenüber. 

Nach 6 Jahren, also im Jahre 1999, weisen von den hier angeführten Indikatoren die 

reale BIP-Wachstumsrate und die Zunahme der unselbständig Beschäftigten jeweils 

in beiden Szenarios fast die gleichen Werte auf. Lediglich die Arbeitslosenrate ist im 

Beitrittsfall höher als im Nicht-Beitrittsszenario, allerdings derart geringfügig, daß 

unter Heranziehung der hier betrachteten Indikatoren die Bruckmann-Fleissner­

Ergebnisse kaum als Beweis eines signifikanten Wohlfahrtsverlustes bei einem EG­

Beitritt herangezogen werden können, zumal das Konsumentenpreisniveau auch bei 

Bruckmann-Fleissner im Beitrittsfall deutlich niedriger ist, als im Nicht-Beitrittssze­

nario. 

Zu 2.: 

Abgesehen von der Bruckmann-Fleissner-Studie entstammen die bei der Beant­

wortung der Frage 1 genannten Ergebnisse einschlägigen Studien des WIFO, in 

Kurzfassung veröffentlicht in den Monatsberichten 5/91, S. 285 - 290 (Breuss-
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Schebeck, "Österreich im EWR") und 1 0/92, S. 536 - 548 (Breuss, "Was erwartet 

Österreich in der Wirtschafts- und Währungsunion der EG?"). 

Zu den sektoriellen Auswirkungen der europäischen Integration haben Beamte der 

fachlich zuständigen Ressorts gemeinsam mit Experten des WIFO und der Sozial­

partner eine Untersuchung durchgeführt, die im Oktober 1992 .. in einer Pressekonfe­

renz vorgestellt wurde und, wie mir berichtet wird, demnächst in Druck erscheinen 

soll. Diese Untersuchung hat ergeben, daß eine Teilnahme Österreichs am.EWR und 

noch mehr ein EG-Beitritt die Konsumenten infolge der Verbilligung und Erweiterung 

des Waren- und Dienstleistungsangebots und jene gewerblich-industriellen Sektoren, 

die bereit sind, sich den Herausforderungen des internationalen Wettbewerbs zu 

stellen, zu den Hauptnutznießern machen werden. Anpassungserfordernisse werden 

im Zuge der EWR-Teilnahme bereits jene Sektoren zu gewärtigen haben, die bisher in 

teilweise geschützten Heimmärkten agierten. Anpassungsprobleme gibt es aber 

bereits infolge der Ostöffnung, insbesondere in arbeits-, energie- und 

umweltintensiven Bereichen oder bei einfachen Massenprodukten. 

Zu 3.: 

Das Manifest ist von deutschen Ökonomen verschiedener theoretischer Schulen und 

auch unterschiedlicher ideologischer Positionen unterzeichnet. Es überwiegen jedoch 

die Vertreter der neoliberalen Schule monetaristischer Prägung, wie Neumann, 

Richter, Schmidtchen, Vaubel, Wille, Woll, die - weil sie Staatsinterventionen, abge­

sehen von gewissen Funktionen des "Nachtwächterstaates" , ablehnen - grundsätz­

lich übernationalen Zusammenschlüssen mit staatsähnlichem Charakter negativ 

gegenüberstehen und die darüber hinaus einen ökonomischen Individualismus 

privatwirtschaftlicher Aktivitäten ohne Rücksichtnahme auf ökologische Erforder­

nisse vertreten. 

Das Manifest ist aber nicht repräsentativ für das Spektrum ökonomischer Lehr­

meinungen. So gibt es auch ein Manifest für die Europäische Wirtschafts- und Wäh­

rungsunion (WWU), das laut FAZ vom 9. Juli 1992 von 52 europäischen Wirt­

schaftswissenschaftlern. darunter so prominenten Vertretern, wie dem früheren 

Vorsitzenden des deutschen Sachverständigenrates, Sievert, unterzeichnet wurde. 

Die Meinungsdifferenzen zur Währungsunion gehen unter den Ökonomen sogar so 

weit, daß Wissenschaftler, die gemeinsam an währungspolitischen Themen gearbei­

tet haben, jeweils ein anderes Manifest unterschrieben haben. So hat von den beiden 

deutschen Ökonomen Neumann und von Hagen, die gemeinsam über die Theorie 

optimaler Währungsräume Forschungsarbeiten vorgelegt haben, Neumann gegen, 

von Hagen für Maastricht unterzeichnet. 
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Angesichts dieses divergenten Meinungsbildes erscheint es nicht sinnvoll, auf Details 

der vorliegenden Manifeste näher einzugehen, zumal derartige Manifeste als Produkte 

eines Glaubensstreits oft dogmatisch, wenn nicht gar polemisch, abgefaßt sind und 

im übrigen manche Schlußfolgerungen ohnedies leicht widerlegbar sind. Dazu sei als 

Beispiel die gegen Ende des Contra-Manifestes in Pkt. 9 resumierende Schlußfol­

gerung angeführt, wonach zur Zeit kein ökonomisch zwingendes Argument für eine 

Währungsunion existiert. Wie die Ergebnisse der Theorie optimaler Währungsräume 

zeigen, gibt es wohl auch kein Gegenargument gegen Währungszusammenschlüsse. 

Dies müßte allein aus Gründen der wissenschaftlichen Redlichkeit zugestanden 

werden. 

Von Interesse erscheint daher auch die Meinung jener Ökonomen, die sich an keinem 

Manifest beteiligt haben, wie die des bekannten belgisehen Währungstheoretikers 

deGrauwe, der im übrigen auch in keinem Naheverhältnis zur EG-Kommission steht. 

Er war an den EG-internen Vorbereitungsarbeiten des Konzeptes der Währungsunion, 

wie die Liste der Konsulenten für die Studie der EG-Kommission "Ein Markt - eine 

Währung" zeigt, nicht beteiligt. DeGrauwe analysiert in seinen Arbeiten, so in der 

jüngsten, wie mir berichtet wird, demnächst in Druckfassung erscheinenden Studie 

"The Economics of Monetary Union" die Vor- und Nachteile für Staaten, die sich an 

einer Währungsunion beteiligen wollen. Ungeachtet der im Maastrichter Vertrag 

festgelegten Konvergenzkriterien sind dies die bei der Beantwortung der Frage 1 

bereits genannten Vorteile, wie der Wegfall der Transaktionskosten und des 

Wechselkursrisikos sowie die "Schockresistenz" einer gemeinsamen Währung. Zu 

den Nachteilen ist zu sagen, daß diese umso größer sind, je niedriger der Grad an 

Offenheit und der Diversifizierungsgrad einer Volkswirtschaft, die an einer 

Währungsunion teilnehmen möchte, und je divergenter das reale Wechsel­

kursverhalten einer Währung gegenüber den anderen potentiellen Währungs­

unionsteilnehmern ist. Dies alles trifft aber auf Österreich nicht zu. Unser Land weist 

einen hohen Grad an Offenheit und einen hohen Diversifizierungsgrad seiner 

Volkswirtschaft sowie nicht zuletzt durch die im Zuge der Hartwährungspolitik 

erfolgte Bindung an die DM eine hohe Kongruenz im realen Wechselkursverhalten 

gegenüber dieser europäischen Währung auf. 

Zu 4.: 

Dieses Gutachten ist von 9 Juristen und Ökonomen unterzeichnet worden, wovon 3 

bereits das Contra-Manifest der 62 Wirtschaftsprofessoren unterschrieben hatten. 

Anders als letzteres ist diese Ausarbeitung nicht auf eine Ablehnung des Maastrich­

ter Vertragsergebnisses gerichtet. Es werden vielmehr Verbesserungsvorschläge 

erstattet. Im Grundsätzlichen ist davon auszugehen, daß die europäische Einigung ein 

evolutionärer Vorgang ist, wobei die Beteiligten versuchen, Schritt für Schritt den 

Integrationsstand zu verdichten. Dabei sind Kompromisse zwischen den Staaten ein-
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zugehen, sodaß bisweilen nicht immer sofort Lösungen höchster Konsistenz erreicht 

werden können. Es stellt sich daher die Frage, ob ein Land wie Österreich abseits 

stehen und so lange zuwarten soll, bis endlich ein konsistenter Integrationsstand 

erreicht ist, oder ob es gestaltend mitwirken soll, Unzulänglichkeiten zu beseitigen 

und eine befriedigende Lösung zu entwickeln. Ich bin der Auffassung, daß letzteres 

der bessere Weg ist. 

Im übrigen gibt es auch zur Stellungnahme der 9 deutschen und Schweizer Rechts­

und Wirtschaftsprofessoren ein paralleles Manifest von Europawissenschaftlern für 

Maastricht, das von 67 Rechts- und Politikwissenschaftlern aus Deutschland, aber 

auch aus anderen EG-Ländern, unterzeichnet wurde. Es ist mit dem Motto "Nicht­

Ratifizierung bedeutet Rückschritt" überschrieben. Dieses Manifest ist jedoch nicht 

als Gegengutachten gegen die Stellungnahme der Neun zu interpretieren, weil sich 

die 67 Unterzeichner kritisch mit dem durch Maastricht zu erreichenden Integra­

tionsstand und dessen Implikationen auseinandersetzen. Ihre Schlußfolgerung ist 

positiv, weil sie dazu auffordert, im Gegensatz zur Alternative "Für Integration, aber 

gegen Maastricht", die Maastrichter Ergebnisse aktiv weiterzuentwickeln. 

Zu 5.: 

Aufgrund der Aufstockung der Mittel des Strukturfonds und aufgrund des neuen 

Kohäsionsfonds kann zweifellos ein Umverteilungseffekt zugunsten der ärmeren 

Staaten erwartet werden. Ein vollständiger ökonomischer Ausgleich wird dabei 

langfristiges Ziel sein. Kurz- und mittelfristig wird ein solcher Ausgleich durch die 

Fondspolitiken allein nicht zu erreichen sein. Auch im innerstaatlichen Bereich 

bestehen regionale Disparitäten, die permanent zum Positiven zu beeinflussen sind. 

Zu 6.: 

Es ist nicht richtig, von einer währungspolitischen Dominanz der WWU und von ihr 

untergeordneten Politikbereichen der Sozial-, Regional- und Industrie politik zu 

sprechen. Die europäische Integration als evolutionärer Prozeß erstreckt sich viel­

mehr zum einen auf Politikbereiche, die von den Mitgliedstaaten gemeinsam wahr­

genommen werden, zum anderen auf "flankierende" Politikbereiche, die nicht ver­

gemeinschaftet sind. Diese sollten Gemeinschaftsziele, wie z.B. die Binnenmarkt­

konzeption, unterstützen. Das ist bei der Sozial-, Regional- und Industriepolitik der 

Fall. Gerade die Nichtvergemeinschaftung behält den Mitgliedstaaten autonome 

Handlungsspielräume in den genannten Bereichen vor. 

Wir haben daher von einern Integrationsmodell auszugehen, das zentrale Auf­

gabenerfüllung - bei den vergemeinschafteten Politiken - und dezentrale Aufgaben­

erfüllung bei wechselseitiger Ergänzung und Unterstützung im jeweiligen sektoralen 

Politikfeld vorsieht. 
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Zu 7.: 

Den Vollbeschäftigungs- und Verteilungszielen wurde in der österreichischen Wirt­

schaftspolitik bekanntermaßen immer ein hoher Stellenwert beigemessen. Dies wird 

sich auch bei einem EG-Beitritt nicht ändern. In einer Währungsunion wird die Hand­

habung eines wirtschaftspolitischen Instruments, nämlich der Währungspolitik, die 

etwa für die Stabilisierungspolitik im Sinne der Preisstabilität, aber auch der Vollbe­

schäftigung, von Bedeutung ist, vergemeinschaftet, und zwar im Rahmen eines un­

abhängigen Zentralbankensystems. Dies ist für Länder, die schon bisher über eine 

unabhängige Zentral bank verfügten, wie Österreich und Deutschland, nichts Neues. 

Ändern wird sich nur die Entscheidungsebene, die auf ein zentrales europäisches 

System verlagert wird. Da andere wirtschaftspolitische Instrumente, insbesondere 

die primär verteilungspolitischen, wie Finanz- und SteuerpoJitik, in der Kompetenz der 

Mitgliedstaaten verbleiben, die Einkommenspolitik überdies einer weiteren autono­

men Ebene, nämlich der Kollektivvertragsautonomie der Sozialpartner vorbehalten 

bleibt, bestehen hinreichend Spielräume für die Mitgliedstaaten, ihre Vollbeschäfti­

gungs- und Verteilungsziele auf nationaler Ebene zu verwirklichen und darüber hinaus 

diese Zielvorstellungen gegenüber einer europäischen währungspolitischen Instanz zu 

vertreten. Gerade die Autonomie verleiht dem betreffenden Politikbereich entspre­

chendes Gewicht in der EG-internen politischen Willensbildung. 

Zu 8.: 

Ein Rahmenplan zur stufenweisen Einführung hoher ökologischer und sozialer 

Standards würde bedeuten, die Umwelt- und Sozialpolitik zu vergemeinschaften, also 

zu zentralisieren. Dabei erhebt sich die grundsätzliche Frage, ob eine Zentralisierung 

jeweils die erwünschten Effekte bringt, weil - wie bei der Währungsunion - erst 

untersucht werden müßte, ob den Zentralisierungsvorteilen nicht beträchtliche 

Zentralisierungsnachteile gegenüberstehen. Letztere liegen im Falle einer zentralen 

Anordnung hoher ökologischer und sozialer Standards nicht nur in einer ökonomi­

schen Benachteiligung von Staaten mit geringerem wirtschaftlichen Entwicklungs­

stand, sondern auch in der mangelnden Effektivität der administrativen Umsetzung 

und Kontrolle dieser Standards. Die bloße Einführung von Zielen ohne Beachtung 

ihrer Umsetzungsvoraussetzungen dürfte daher nicht zweckmäßig sein. 

Ohne Zweifel besteht bei den beiden genannten Politikbereichen, die nach dem der­

zeitigen Integrationsstand als "flankierende" Politiken im oben genannten Sinn zu 

charakterisieren sind, noch analytischer Untersuchungsbedarf in verwaltungs­

ökonomischer Hinsicht, ob und inwieweit angesichts des gerade hier vorhandenen 

Spannungsfeldes zwischen Zentralität und Dezentralität der Aufgabenerfüllung Zen­

tralisierung oder dezentrale Belassung der entsprechenden Aufgaben im nationalen 

Verantwortungsbereich die größere Effektivität erwarten läßt. 
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Zu 9.: 

Es ist richtig, daß etwa die Arbeitslosenquote nicht als Konvergenzkriteriumfür die 

WWU im Vertrag genannt ist. Art. 103 des EG-Vertrages in der Fassung des 

Maastrichter Vertrages sieht allerdings zur Gewährleistung einer engeren Koordinie­

rung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, die als Angelegenheit gemeinsamen 

Interesses gilt, und einer dauerhaften Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der 

Mitgliedstaaten ein Verfahren der multilateralen Überwachung der wirtschaftlichen 

Entwicklung in den Mitgliedstaaten und in der Gemeinschaft vor. Daneben soll in 

diesem Verfahren die Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit den vom Rat empfoh­

lenen Grundzügen überprüft und in regelmäßigen Abständen eine Gesamtbewertung 

der Wirtschaftspolitik vorgenommen werden. 

Dieses Verfahren betrifft den Gesamtbereich der Wirtschaftspolitik. Es ist daher 

davon auszugehen, daß sämtliche makroökonomische Indikatoren, also auch die 

Arbeitslosenquote, zur Beurteilung herangezogen werden. 

Das Verfahren der multilateralen Überwachung besteht bereits nach der derzeitigen 

Rechtslage, also vor Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages, und zwar aufgrund 

einer Entscheidung des Rates vom 12. März 1990, Nr. 90/141 /EWG, 

Abl.Nr. L 78/23-24. Gemäß Art. 3 dieser Entscheidung ist in den einschlägigen 

Berichten und Untersuchungen der Kommission ausdrücklich auch auf die 

Beschäftigung einzugehen. 

Was Mindestumweltschutznormen anlangt, ist davon auszugehen, daß die EG seit 

der Verankerung des Umweltschutzes im EWG-Vertrag durch die Einheitliche 

Europäische Akte im Jahre 1986 ihre umweltpolitischen Aktivitäten in einem breiten 

Feld schrittweise erweitert hat, was entsprechende Rechtsangleichungsmaßnahmen 

der Mitgliedstaaten durch Einführung von Mindestnormen inkludiert. Hinsichtlich der 

Überprüfung der Effektivität dieser Maßnahmen verweise ich auf die Ausführungen 

bei der Beantwortung der Frage 8. 

Einen neuesten Überblick über den Stand der Rechtsangleichung auf dem Gebiet der 

Umweltpolitik gibt z.B. die Vorbemerkung im Kommentar zum EWG-Vertrag zu den 

Art. 130 r bis 130 t, herausgegeben von v.d.Groeben-Thiesing-Ehlermann, 

4. Auflage, Baden-Baden 1991, verfaßt vom zuständigen Referatsleiter in der EG­

Kommission, L. Krämer. 
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Zu 10.: 

Die Konvergenzkriterien bieten wie alle Rechtsbegriffe in mehr oder weniger unter­

schiedlichem Ausmaß Interpretationsspielräume intolge unterschiedlicher Bestimmt~ 

heitsgrade. Die unterschiedliche Intensität oder Dichte bei der begrifflichen Erfassung 

eines Sachverhaltes ändert jedoch dem Grunde nach nichts an der rechtlichen Ver­

bindlichkeit der gewählten Begriffe. 

Art. 109 j des EG-Vertrages in der Fassung des Maastrichter Vertrages sieht tür den 

Eintritt in die Stufen zur Schaffung der Währungsunion jeweils bestimmte Entschei­

dungen unterschiedlicher Gremien der EG vor. Während noch in der zweiten Stufe 

die Kommission und das Europäische Währungsinstitut dem Rat an Hand der ver­

traglich vorgesehenen Konvergenzkriterien berichten, ob ein hoher Grad an dauer­

hafter Konvergenz erreicht ist, beurteilt bei den folgenden Entscheidungen der Rat 

bzw. der Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs jeweils, ob 

die "notwendigen Voraussetzungen" für die Einführung einer einheitlichen Währung 

erfüllt sind. Dem liegt der Gedanke zugrunde, daß - so wie in der innerstaatlichen 

Rechtsordnung - dem politisch legitimierten Entscheidungsorgan politische Beurtei­

lungsspielräume zu eröffnen sind. Dies hebt den Charakter dieser Entscheidung von 

der "technokratischen", ausdrücklich an die Konvergenzkriterien gebundene Ent­

scheidungsvorbereitung von Kommission und Währungsinstitut ab. Damit wird dem 

politischen Legitimierungsbedarf solcher grundlegenden Entscheidungen Rechnung 

getragen. 

Zu 11.: 

Hinsichtlich der Definition dieses Begriffs besagt Protokoll 5 zu Art. 104 c des EG­

Vertrages in der Fassung des Maastrichter Vertrages, daß unter "öffentlich" der 

Zentralstaat, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und die 

Sozialversicherungseinrichtungen, mit Ausnahme von kommerziellen Transaktionen, 

im Sinne des Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen zu 

verstehen ist. Unter "Defizit" ist der Nettofinanzierungssaldo im Sinne des 

Europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen zu verstehen. Dabei 

sind die außerbudgetären Finanzierungen einzubeziehen. 

Die Definition des Nettofinanzierungssaldos verursacht aufgrund internationaler 

Konvention und langjähriger Übung bei internationalen Vergleichsstudien wenig 

Schwierigkeiten - Bereinigung des "administrativen" Defizits um Finanz~ und Vermö­

genstransaktionen. Dagegen bedarf die Ausnahme der "kommerziellen Trans­

aktionen" im Hinblick auf die gemeinwirtschaftlichen Betriebe noch einer Abgren­

zung, zumal im EG-Bereich und auch in Österreich bekanntlich Um organisationen, 

wie Ausgliederung aus dem Budget, Trennung des kommerziellen vom gemein­

wirtschaftlichen bzw. infrastrukturellen Leistungsbereich, im Gange bzw. bereits 
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beschlossen sind. In der EG ist eine eigene Arbeitsgruppe unter Beteiligung des 

statistischen Büros beauftragt, die technischen Einzelheiten einschließlich der 

Klärung begrifflicher Abgrenzungsprobleme im Zusammenhang mit der Überwachung 

der budgetären Konvergenzkriterien und der Haushaltsdisziplin auszuarbeiten. 

Zu 12.: 

Im Maastrichter Vertrag ist keinesfalls zwingend für alle Staaten vorgesehen, die 

Kriterien zeitgerecht zu erfüllen. Die Stufenfolge schafft auch kein geschlossenes 

System, d.h., jene Staaten, welche die Kriterien zum festgesetzten Zeitpunkt (noch) 

nicht erfüllt haben, sind nicht endgültig ausgeschlossen. Sie werden vielmehr 

motiviert, ihre Volkswirtschaften im Sinne der Konvergenzkriterien im vorgesehenen 

Zeitraum "in Ordnung" zu bringen. Der andere Weg, nämlich das Europa der zwei 

Geschwindigkeiten, dessen "schnellerer" Teil theoretisch für seinen Bereich eine 

gemeinsame Währung sofort einführen könnte, würde hingegen bedeuten, das 

Scheitern der "schwächeren" Nationen gewissermaßen vorwegzunehmen. Dieser 

psychologisch ungünstige Effekt wird mit dem langsamen "Einschleifen" in die 

vorgesehene Stufenfolge des Maastrichter Vertrages vermieden. 

Hinsichtlich des Abbaus regionaler und ökonomischer Disparitäten sind bei einer 

Währungsunion infolge des Wegfalls der Wechselkursautonomie als nationales wirt­

schaftspolitisches Instrument zum Ausgleich interregionaler oder zwischenstaatlicher 

Ungleichgewichte ("Schocks") zweifellos Kompensationsmechanismen zu schaffen. 

Ich verweise diesbezüglich auf die Beantwortung der Frage 5. 

Zu 13.: 

Wie schon meinen Ausführungen zur Frage 7 entnommen werden kann, zeigt das 

innerstaatliche Modell, daß eine unabhängige währungspolitische Instanz vorrangig 

dem Ziel der Preisstabilität verpflichtet ist. Darüber hinaus hat eine solche Instanz die 

allgemeine Wirtschaftspolitik zu unterstützen. Genauso ist es bei einem Europäischen 

Zentralbankensystem vorgesehen. Das Preisstabilitätsziel hat in einer solchen 

Einrichtung gewissermaßen seinen Anwalt gefunden, ähnlich wie die Ein­

kommenspolitik von den autonomen Sozialpartnern wahrgenommen wird. 

Unbestreitbar ist, daß die Priorität eines wirtschaftspolitischen Zieles sich kurz- und 

vielleicht auch mittelfristig unter Umständen nachteilig auf andere Ziele auswirkt. Der 

Abbau vergleichsweise hoher Inflationsraten kann durchaus Kosten in Form höherer 

Arbeitslosigkeit verursachen, wie es bei einigen Mitgliedstaaten des EuropäiSChen 

Währungssystems (EWS) in den 80er Jahren der Fall war; insofern war das EWS auf 

eine "Stabilitätsgemeinschaft" angelegt. Dabei handelt es sich allerdings um Anpas­

sungskosten. 
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Im künftig vorgesehenen Modell der WWU liegt hingegen eine andere Situation vor. 

Hier soll die Anpassung nach Möglichkeit bereits vor Eintritt in die Währungsunion 

erfolgt sein. Es ist daher sichergestellt, daß langfristig eine der Preisstabilität 

verpflichtete europäische Währungspolitik bei möglichst enger Koordinierung und 

dauerhafter Konvergenz der mitgliedstaatlichen Wirtschaftspolitiken, denen auf 

sozial- und lohnpolitischem Gebiet hinreichend Handlungsspielräume verbleiben, zu 

keinen sozial- und lohnpolitischen Nachteilen führen wird. Dies zeigt sich im kleineren 

Rahmen auch am österreichischen Beispiel, wo die Stabilitätspolitik eine günstige 

Reallohnentwicklung ermöglicht hat. 

Zu 14.: 

Der genannte Vertrag ist sicher nicht völlig frei von Defiziten und Mängeln. Im 

Grundsätzlichen kann man davon ausgehen, daß auf dem Gebiet der Währungsunion 

die maximale Integrationsdichte erreicht wurde. Insoferne ist die Währungsunion die 

logische Konsequenz des Binnenmarktes. Auf dem Gebiet der Wirtschaftsunion -

genauer, der wirtschaftspolitischen Union - wurde die maximale Integrationsdichte 

genauso wie im Bereich einer allfälligen Sozial- und Umweltunion, ferner im Bereich 

der "Kohäsion" im Sinne möglichst gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen 

Regionen der Gemeinschaft und im Bereich der politischen Union noch nicht erreicht. 

Wie bei der Beantwortung der Frage 4 bereits ausgeführt wurde, ist die europäische 

Einigung ein evolutionärer Prozeß, und der jeweils erreichte Integrationsstand vermag 

durchaus Inkonsistenzen in sich zu bergen. Diese gilt es in einer dynamischen Fort­

führung des Einigungsprozesses abzubauen. Andererseits eröffnet gerade die 

Konfrontation mit "zweitbesten" Lösungen autonome Handlungsspielräume, die nach 

dem Prinzip der "komparativen Vorteile" genutzt werden können. Als Beispiel sei auf 

die Fiskalpolitik verwiesen. Im Gedankenmodell eines künftigen europäischen 

Bundesstaates wird zweifellos die Fiskalpolitik nach dem Vorbild föderativer Staats­

systeme teilweise zentralisiert sein, nicht zuletzt deshalb, weil die Währungspolitik 

bereits zentralisiert ist. Diese "erstbeste" Lösung ist nicht realisiert, weil sich ein 

europäischer Bundesstaat nicht abzeichnet. Man könnte dies nun als Defizit des 

Vertrages von Maastricht verzeichnen. Dies würde jedoch insoferne zu Fehlschlüssen 

führen, weil beim derzeitigen Integrationsstand die Logik der "zweitbesten" Lösung 

gerade bei zentralisierter Währungspolitik autonome fiskalpolitische Handlungs­

spielräume der Mitgliedstaaten zum Ausgleich regionaler Disparitäten erforderlich 

macht, nachdem die Wechselkurspolitik dafür nicht mehr zur Verfügung steht. Dies 

ist im übrigen auch ein Beispiel für die wechselseitige Unterstützung und Ergänzung 

von mitgliedstaatlicher und gemeinschaftlicher Politik. etwa im Hinblick auf den 

Disparitätenabbau durch die Fondspolitiken der Gemeinschaft. 
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Zu 15.: 

Die EG-Fonds werden innerhalb des EG-Haushalts gemeinsam veranschlagt. Die 

Beiträge der Mitgliedstaaten erfolgen daher nicht zweckgebunden für die einzelnen 

Fonds und die einzelnen Aufgabengebiete der EG, sondern sie sind so wie im inner­

staatlichen Haushaltsrecht nach dem Prinzip der Gesamtdeckung im Sinne des 

Eigenmittelsystems der EG (Zölle und Agrarabschöpfungen, Einnahmen nach der 

einheitlichen Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage und Auffüllung auf die gemein­

same BIP-Obergrenze) von den Mitgliedstaaten aufzubringen. Es ist daher nicht 

unmittelbar feststell bar , welcher Staat wieviel für welchen Fonds aufbringt. Bei 

proportionaler Zurechnung des österreichischen Anteils an den EG-Ausgaben für 

strukturpolitische Maßnahmen ergäbe sich auf Basis des EG-Haushalts 1992, also 

noch ohne Kohäsionsfonds, ein Betrag vonrd. 7,5 Mrd. S. 

Die einzige Ausnahme vom Prinzip der Budgeteinheit und Gesamtdeckung in der EG 

besteht für den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF) nach den Lome-Entwick­

lungsabkommen. Dieser wird außerhalb des EG-Budgets budgetiert, weshalb der 

jeweilige nationale Beitrag gesondert ermittelbar ist. Für Österreich wird er bei 

Beteiligung nach der Wirtschaftskraft rund 900 Mio. S jährlich betragen. 

Was die Effizienz der Fonds anlangt, ist, wie bei allen Förderungsmaßnahmen, eine 

Beurteilung nach Methoden der Effizienzmessung, die bekanntlich ihren Ursprung in 

der Wirtschaftlichkeitsberechnung von Investitionsprojekten haben, äußerst 

. schwierig. Es gibt daher, abgesehen von punktuellen Beurteilungen durch Kontroll­

institutionen. wie den Rechnungshöfen, keine flächendeckenden gesamt- und 

regionalwirtschaftlichen Vergleichsstudien auf gesamteuropäischer Ebene. Ein 

Umverteilungseffekt zugunsten benachteiligter Regionen ist, wie bei der Beant­

wortung der Frage 5 bereits angedeutet wurde, zu erwarten. Eine genaue Quanti­

fizierung dieses Effektes bedarf, insbesondere hinsichtlich des erst durch den 

Maastrichter Vertrag zu schaffenden Kohäsionsfonds, eines längeren Beobachtungs­

zeitraumes. 

Zu 16.: 

Das Bundesministerium für Finanzen kann eine allfällige Stellungnahme der Bundes­

regierung zur Wirtschafts- und Währungsunion in den Beitrittsverhandlungen nicht 

vorwegnehmen. Ich ersuche um Verständnis, daß es daher nicht möglich ist, die 

gestellte Frage detailliert zu beantworten. 

Beilage 
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Nt". 40gt/J 
14. Jan. 1993 

TI - J'330oC'r ßcibf!f'n 7U elen !'tcnor.rrlrl,i~ch('~" rrl"l"It'n"~ 
des Nationalrates X Vlll. GcsctzscbUIl';;~"\.:1 iude 

Anfrage 

des Abgeordneten Voggenhuber, Freunde und Freundinnen 

an den Bundesminister fur Finanzen 

betreffend Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungsunion auf Österreich 

Die Verträge von Maastricht, genauer gesagt der Vertrag über eine Europäische Union, 
bestehend aus einer Wirtschafts- und Währungsunion und einer politischen Union, haben in den 
letzten Monaten fur ausreichend Zündstoff in der Debatte um die Erneuerung, Erweiterung 
und Weiterentwicklung der EG gesorgt. Nicht zuletzt der Ausgang des Referendums in 
Frankreich hat gezeigt, auf welch unsicheren Beinen dieses Projekt steht. Mangelnder Konsens 
und die Fragwürdigkeit der ökonomischen Durchsetzbarkeit lassen Zweifel am tatsächlichen 
Zustandekommen dieses Vertragswerkes berechtigt erscheinen. Während also ganz Europa 
über Für und Wider des Vertrages diskutiert, hat die österreichische Bundesregierung, als 
Beitrittswerber und Musterschüler, nichts anderes zu tun als in vorauseilendem Gehorsam in 
einem Aide Memoire von Außenminister Mock vom Juni 1992 sich grundsätzlich und 
solidarisch zu allem zu bekennen, was in den Maastrichter Verträgen verankert wurde. 

Während das Binnenmarktprojekt integrationspolitisches Zugpferd der 80er Jahre war, soll die 
Wirtschafts- und Währungsunion genau jene Funktion in den 90er Jahre erfullen. Bis 1.1.1999 
soll durch die Einfuhrung einer einheitlichen Währung die Wirtschafts- und Währungsunion 
verwirklicht sein. Zu einem Zeitpunkt also, zU dem das Binnenmarktprojekt noch nicht 
realisiert ist, die EG vor scheinbar unlösbaren internen Problemen steht, wird die ökonomische 
Flucht nach vorne angetreten und ein gigantisches Projekt konzipiert, das jeglicher 
demokratischer Grundlage entbehrt. . 
Die weitgehende Konzentration der EG auf den Binnenmarkt hat dazu gefuhrt, daß eine Reihe 
von Problemen vernachlässsigt wurden: 
* die ungleiche regionale Verteilung der wirtschaftlichen Entwicklung 
* das Ausbleiben sozialpolitischer Fortschritte 
* die Zunahme der Umweltzerstörung 
* das Demokratiedefizit 

Diese Defizite und Mängel wurden durch die Maastrichter Verträge nicht behoben' - 1m 
Gegenteil. Durch die Wirtschafts- und Währungsunion soll der waghalsige Versuch 
unternommen werden, eine monetäre Einheit über ein sozial und ökonomisch unterschiedliches 
und interessenspolitisch noch uneiniges Europas zu stülpen. So soll sich die kiinftige Union 
zwar Wirtschafts- und Währungsunions nennen, bei nicht allzu genauer Betrachtung des 
Vertragswerkes reduziert sich dessen Zielrichtung vorrangig auf eine Währungsunion. Das 
bedeutet für die Mitgliedstaaten nichts anderes, als die Unterwelfung staatlicher 
Wirtschaftspolitik unter die von der Europäischen Zentralbank exekutierte oberste Priorität -
der Preisstabilität. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen von den Mitgliedstaaten bestimmte, 
ausschließlich am Ziel der Preisstabilität orientierte, Konvergenzkriterien (Artikel 109 j des 
Vertrages über die Schaffung einer Europäischen Union) vor Eintritt in die \VWU 
verpflichtend erfullt werden: 

Wichtige makroökonomische Kennzahlen, die die ökonomische Entwicklung und die 
Wohlfahrt der Bevölkerung wenigstens in gewissen Ausmaß wiedergeben, wie zum Beispiel 
Wachstumsrate oder Arbeitslosenrate werden in diesem Zusammenhang nicht einmal er.vähnt. 
Wenn auch über die Verbindlichkeit der Kriterien noch Unklarheit besteht, wird dennoch eine 

Reihe von EG-Ländcrn gezwungen sein, in den nächsten Jahren eine restriktive Wil1schafts-
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u~d insb.esonder: Fiskalpolit~k. zu verfolge~, .U~l diese Krite:ien zu erreich~n. Z.wan~s}äufig 
wIrd dIese wlrtscbaftspohtlsche Restnktlvltät zu steIgender ArbeitslosIgkeIt und 
wirtschaftlicher Stagnation fuhren. Selbst der Internationale Währungsfonds rechnet damit, daß 
die Umsetzung der Maastrichter Verträge über mehrere Jahre hinweg Wachstumseinbußen 
bringen wird. 
Die einzige wirtschaftspolitische Vorgabe ist die der Preisstabilität, alle anderen Bereiche der 
Wirtschaftspolitik werden vernachlässigt. Durch die Aufstockung des Strukturfonds und die 
Dotierung eines Regionalfonds werden die negativen Auswirkungen auf die ärmeren Länder 
kaum ausgeglichen werden können. . 

'Die Verträge von Maastricht haben auch unter den Ökonomen und RechtswissenschaftIer 
massive' Proteste hervorgerufen. Einem Manifest von 62 Wirtschaftswissenschaftern vom 10. 
Juni 19~2 gegen die Beschlüsse von Maastricht folgte ein ausfuhrliches Gegengutachten von 
deutschen und Schweizer Universitätsprofessoren: 
In dem Manifest heißt es wie folgt: 
"Die überhastete Einführung einer Europäischen Währungsunion' wird Westeuropa starken 
ökonomischen Spannungen aussetzen, die in absehbarer Zeit zu einer politischen 
Zerreißprobe führen können und damit das Integrationsziel gefährden. 
Die Beschlüsse von Maastricht, nicht die Kritik an ihnen, gefährden ein konfliktarmes 
Zusammemvachsen in Europa. " 

,. i 

In Osterreich wurde der Vertrag über die Errichtung einer Wirtschafts- und Wälmmgsunion 
bislang Stillschweigend hingenommen. Olme entsprechende Analysen und Studien anzustellen, 
rühmt sich die österreichische Bundesregierung schon heute, die Konvergenzkriterien zu 
erfullen und nicht nicht ,zuletzt aufgrund seiner Nettozahlerfunktion ein willkommenes Mitglied 
in der EO zu sein. 
II). Unverständnis dieser Vorgangsweise stellen die unterfertigten Abgeordneten folgende 

Anfrage: 
, 

1) Wie beurteilen Sie die Auswirkungen der Wirtschafts- und Währungsunion auf 
Österreich? 

2) Welche Untersuchungen, Studien und Analysen wurden bislang zu den ökonomischen 
Auswirkungen der Maastrichter Verträge auf Österreich erarbeitet bzw. in Auftrag 
gegeben?? 

3) Wie beurteilen Sie das Manifest der 62 Wirtschaftswissenschaftler vom 10. Juni 1992 
gegen die Beschlüsse von Maastricht (siehe Beilage)? 

4) Wie beurteilen Sie das Gutachten von deutschen und Schweizer Professoren der 
Rechts- und Staatswisschaften zu dem Vertrag über eine Wirtschafts- und 
Währungsunion (siehe Beilage)? 

5) Halten Sie es fur realistisch, daß über eine Aufstockung der Mitteln des Struk."turfonds 
der ökonomische Ausgleich im Sinne einer Umverteilung zugunsten der ärmeren 
Staaten erreicht werden kann? 

6) Wie beurteilen Sie die wähnmgspolitische Dominanz der WWU, im Vergleich zu den 
ihr untergeordneten Politikbereichen der Sozial-, Regional- und Industriepolitik? 

, .} 

~ .. ~ . 
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7) Welchen Stellenwert sollten Vollbeschäftigungs- und Verteilungsziele innerhalb einer 
Europäischen Währungsunion einnehmen? 

8) Würden Sie es fur sinnvoll halten, neben dem 3 Stufen-Plan zur Schaffung einer 
einheitlichen europäischen Währung, einen entsprechenden Rahmenplan zur 
stufenweisen Einfuhrung hoher ökologischer und sozialer Standards zu verankern? 
Wenn ja, in welcher Form wird die österreichische Bundesregierung dahingehend Kritik 
an der Einseitigkeit der Maastrichter Verträge üben? 

9) Vermissen Sie neben den aufgestellten Konvergenzkriterien andere wichtige 
makroökonomische Daten wie Arbeitslosenquoten oder beispielsweise den Nachweis 

. von Mindestumweltschutznormen fur eine Konvergenz im Umweltbereich usw.? 

10) Wie beurteilen Sie die Verbindlichkeit der Konvergenzkritierien? 

11) Exisitiert innerhalb der EG eine einheitliche Definition von Nettodefizitquoten? 
Wenn ja, wie lautet sie? 
Wenn nein, wie lauten die unterschiedlichen Definitionen und wie lassen sich diese 
überhaupt vergleichen? 

12) Halten Sie es fur realisitisch, daß die ärmeren Staaten "zeitgerecht" die notwendigen 
Konvergenzkriterien erfullt haben, oder aber furchten Sie nicht auch die weitere 
Forcierung der regionalen und ökonomischen Disparitäten? 

13) Wie beurteilen Sie die langfristigen Auswirkungen einer auf vorrangig Preisstabilität 
ausgerichteten Wirtschaftspolitik auf die Sozial- und Lohnpolitik? 

14) Wo sehen Sie die Defizite und Mängel des Vertrages zur Schaffung einer Wirtschafts­
und Währungsunion? 

15) Wie hoch sind die finanziellen Mitteln, die Österreich nun tatsächlich in die 
verschiedenen EG-Fonds einzahlen muß, und wie beurteilen Sie die Effizienz dieser 
Fonds grundsätzlich? 

16) Welche Stellungnahme zur Wirtschafts- und Währungsunion wird die österreichische 
Bundesregierung in die Beitrittsverhandlungen mit der EG einbringen? 
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Manifest der 62 Wirtschaftswissenschaftler 
vom llt juni 1992 

" 7. Eine Wirtschafts- und Währungsunion kann als er­
strebenswertes Ziel des europäischen Integrationsprozes­
ses angesehen werden. Die Beschlüsse von Maastricht 
sind allerdings in entscheidenen Punkten ungeeignet, die­
ses Ziel angemessen zu verwirklichen. 

2. Eine funktionsfähige Wirtschafts- und Währungsunion 
erfordert als Vorbedingung eine dauerhafte, über mehre­
re Jahre hinweg nachgewiesene Angleichung der relevan­
ten Wirtschaftsstrukturen der Mitgliedsländer. Eine ein­
malige, stichtagsbezogene und damit mehr oder weniger 
zufällige Erfüllung einzelner Kriterien ist kein Nachweis 
der erforderlichen Konvergenz. 

3. Die in Maastricht festgelegten Konvergenzkriterien 

gesehen ist, besteht die Gefahr, daß über politische Ein­
flußnahme auf die Wechselkurse die Geldpolitik stabi- . 
litätswidrig konterkariert wird. Dies gilt gleichermaßen für 
die Tatsache, daß Kapitalverkehrskontrol/en gegenüber 
Dritt/ändern immer noch möglich sind. 

7. Einen Konsens, Preisstabilität als Priorität zu betrach- i 
ten, wie er traditionell in Deutschland vorliegt, gibt es in 1 
Gesamteuropa bisher noch nicht. Nur mit einem solchen I::: 

Konsens, den Notenbank, Regierung und Bevölkerung ge-

meinsam tragen, kann jedoch eine konsequente Stabi- !::::, 

Iitätspolitik verfolgt werden, da diese unter anderem der 
Unterstützung der Lohnpolitik und der Finanzpolitik des 
Staates bedarf. 

sind zu weich. So ist unter anderem nicht irgendeine rela- 8. Die ökonomisch schwächeren europäischen Partner­
tive, sondern allein eine in absoluten Werten definierte länder werden bei einer gemeinsamen Währung einem 
Preisniveaustabilität als ökonomische Vorbedingung für verstärkten Konkurrenzdruck ausgesetzt, wodurch. sie 
den Eintritt in die Wirtschafts- und Währungsunion zu auf grund ihrer geringeren Produktivität und Wettbe-

:r::~'endgÜIti9 fixierte Termin für die Realisierung der ~~:E;~!!:;;:~~~f!~;::;!i~;t~;~:,~?~:~~~~ I 
Währungsunion (1. Januar 1999) wird eine politische Ei- Vereinbarungen über die Struktur einer politischen Union I::: 

gengesetzlichkeit gegenüber den vereinbarten Konver- existieren, fehlt hierfür jedoch ein demokratisch hinrei-
genzkriterien nach sich ziehen: Ist der Zeitpunkt erreicht, chend legitimiertes Regelungssystem. ! 
besteht die Gefahr, daß insbesondere das Inflationskrite- ! 
rium und das Defizitkriterium einer 'tragbaren Finanzlage 9. Zur Zeit gibt es daher kein ökonomisch zwingendes i 
der öffentlichen Hand' politisch verwässert werden, um Argument dafür, von oben eine monetäre Einheit auf ein 
Diskriminierungen einzelner Länder zu vermeiden. wirtschaftlich, sozial und interessenpolitisch noch uneini-

ges Europa· zu stülpen. Die Verwirklichung des EG-Bin-
5. Die Europäische Zentralbank wird trotz weitgehender nenmarktes benötigt oder erzwingt keineswegs eine ge-
Unabhängigkeit Preisstabilität in Europa nicht durchset- meinsame europäische Währung. 
zen, weil es für sie aufgrund unterschiedlicher Interessen 
der nationlaen Entscheidungsträger keinen genügend 10. Die überhastete Einführung einer Europäischen ::::,: 
starken Anreiz gibt, dies zu wollen. Die persönliche Un- Währungsunion wird Westeuropa starken ökonomischen 
abhängigkeit der Gouverneure ist nicht gesichert, und Spannungen aussetzen, die in absehbarer Zeit zu einer 
Sanktionen bei Verletzung des Stabilitätsziels fehlen. politischen Zerreißprobe führen können und damit das I 
6. Als Voraussetzung für eine erfolgreiche Politik der Integrationsziel gefährden. ,:1 

Preisstabilität müßte die Europäische Zentralbank auch 77. Die Beschlüsse von Moastricht, nicht die Kritik an ih-

die Wechselkurskompetenz gegenüber Drittlandswährun- nen, gefährden ein konfliktarmes Zusammenwachsen in i:::,: 

gen besitzen. Da diese Kompetenzübertragung nicht vor- Europa. " 

................... _ .................... - .......... __ ........................... __ ........ _ ........................... ____ ........................ ___ ..... _ ...... _ ................. _ .... __ .. _ ... ___ ....... _ ............. ___ ...... __ ......... __ ... _ .. _ .. __ ... _ ......... _ .... __ .. __ ........ ___ .. ___ .... _____ .. ---.. _ .. _ .. 4 
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. HANDELSBLATT 

'k 1211 Freitag/Samstag, 26.127. 6.1992 

MAASTRICHT I Erneute Kritik deutscher Wissenschaitler 

Zentralisierung ohne Kontrolle 
HANDELSBL-\Tf. Donnerst3g. :5.6.1992 

HB DOSSELDORF. Eine Gnlppe von 
Professoren der R~ht.sv.;ssenschaf­
ten und der Volkswirtschaftslehre 
kommt in einer Stellungnahme zum 
Vertrag von Maastricht zu der Emp­
fehlung, von einer Ratifizierung die­
ses Vertragswerkes abzusehen. Der 
Vertrag müsse noch einmal überarbei­
tet werden. um für alle EG-Mitglied­
staaten und ihre Bürger annehmbar 
zu sein. Er übertrage Kompetenzen 

auf Organe der Europäischen ~mein­
schaft in einer Art und Weise. die tU 

einer Zent.ralisieC1Jng ohne hinrei­
chence Kontrolle führen würde. Die 
Souveränität der ~itgliedstaaten wür­
de durch die Ratifizierung des Vertra­
ges so sehr geschwächt. daß ihnen in 
mancher Hinsicht weniger autonome 
Handlungsspielräume blieben als heu­
te den Bundesländern im System der 
Bundesrepublik Deutschland. Es gebe 
keine r~htlich gesicherte Kompe­
tenzverteilung (Seite 8). 

EUROPA / Kritik deutscher Hochschullehrer der Rechts- und Staatswissenschaften 

Dieser Vertrag VOlDl MatastriclhIt 
sollte nicht ratifiziert werden 
DOSSELDORF. Nachdem schon 60 deutsche 
Hochschullehrer Kritik an dem im Maastrlcht­
Vertrag vorgesehenen Konzept der Europäischen 
Währungsunion geübt haben, äußert. sich im 
folgenden eine Gruppe yon Professoren der 
R~hts- und Staatswi~.enscbllftell zu den Teilen 
des Vertrages, die sich nicht auf die Währungs­
union bezieh CD. Das Ergebnis ihrer Analyse: Die 
Defizite des Maastricht-Vertrages sind so 

schwerwiegend, daß von einer Ratinzierung des 
.derzeit vorliegenden Vertragstextes abzuraten 
sei. Die Hochschullehrer, die sich zu Wort mel­
den: PeteIl' Bernbolz, Basel, Vlrieb Irnmcnga, 
Göttingen, Christiaa Kirchner, Hannover, Joa­
cbim Rückerf, HannOVei"'9 Dieter &b.ruidtch~ 
Uni"ersitiit des Saarlandes, Christiafl' Statk, 
Göttingen, Manfred E. Streit, Freiburg, Roland 
Vaubel, Mallnheim, Christian Wamll; Köln" 

Die europäische Einigung ist 
ein erstrebenswertes :iieL 
Der mit dem Vertrag über die. 

Europäische Union (Maastricht·Ver­
trag - EUV) gewählte Weg birgt aoor ; 
SO schwerwiegende Gefahren in sich,' 
daß der Vertrag noch einmal überar­
beitet werden soilte, um für alle Mit­
gliedstaaten der Europäischen Ge­
meinscllaft und ihre Bürger annehm- i 
bar zu sein. ! 

Es scheint uns geboten, die Gefah- ; 
ron au.lzuzeigen, die im Ma.astricht- ' 
Vertrag in seiner gegenwärtigen Fas­
stUlg angelegt sind, damit vor einer 
Ratifizierung die notwendigen Refor­
men in die Wege geleitet werden kön­
nen. 

Bedenken gegen die im Maastricht­
Vertrag gewählte Vorgehensweise zur ' 
Herstellung der Europäischen Wäh- I 

rungsuruon sind bereits vorgetragen 
worden (Erklärung von 60 Professoren 
der Wu1.sc.ha..ftsv.-issenschaft). Au! sie 
soll hier nicht noch einmal eingegan­
gen werden. Der gegenwärtige Text 
des Maastricht-Vertrages gibt jedoch 
Anlaß zu schwerwiegenden Bedenken, 
die bisher nicht oder nur' unzurei­
chend geltend gemacht worden sind. 

Unser wichtigster Kritikpunkt ist, 
daß der Maastricht·Vertrag Kompe­
tenzen auf Organe der Europäischen 
Gemeinschaft in einer Art und Weise 

überträgt. die 'zu einer zenlralisierung 
ohne hinreichende Kontrolle führen 
würde. Die Bürokratie der Gemein­
schaft. würde weder einer demokrati­
schen Kontrolle durch Instanzen der 
Europäischen Ge.me!nschaft n~ 
einer wirksamell KontroUe durch die 
Mitgliedstaaten unter liegen. 

Die Subsidiaritätsklausel ist 
viel zu allgemein gehalten 

Deren Souveränität würde durch 
die Ratifizierung de:l Vertrages so 
sehr geschwächt, daß ihnen in man­
cher Hinsicht weniger. autonome 
Handlungsspielräume blieben als heu­
te den Bundesl..ändern im roderativen 
System der Buodesrepublik Deutsch­
land. Das in den Vertrag immerhin 
aufgenommene Subsidiaritätsprinzip 
ist in seiner derzeitigen Fassung so 
allgemein gehalten, daß es keinen ef­
fektiven Schutz gegen immer weiter­
reichende Kompetenziibertragungen 
auf Organe der ~mein.schaft bietet. 

Wenn der Vertrag die breite Zustim­
mung erhalten soll. die für eine dauer­
hafte europäische Einigung unabding­
bar ist. muß er nach unserer Auffas· 
sung auf drei Ziele ausgerichtet sein: _. 
@ eine k1.ar& uOO rechtlich wirksam':' 
gesiche.rle·Kompetenzverteilung·~.;'~ 

schen d~r ~el1}einschaft und.~;.D:. ~~ .. :# 
gliedstaaten;. . .•.. , . 

@ eine verbeSSei"te KOntrolle der 
Exekutive durch die Mitglicdstaa ten 
und di~ anderen Institutionen der Ge­
meinscbaft (gesetzgebende und ~t­
sprechende Organe); 
® ein System des freien Wettbewerbs, 
das vreder durch interventionistisc.he 
Ma.Bna.hmen einer zentralisierten 
europäischen Bürokratie noch durch 
marlctwidrige Aktivitäten der Mit­
gliedstaaten geiährdet werden darf. 

Im einze1llen bergen folgende Vor­
schriften des gegenwärtigen Vertrags­
werkes erhebliche Gefahren für 'die 
Herstellung einer dauerhaften Euro­
päischen Union, die auf den Grundla­
gen der' MarktWil"t.SCliäft. der Slibsf--, 
diarität und der demokratischen Kon­
trolle der Exekutive beruhen sollte: 
1. Der neue Zielkatalog der Europäi­
schen Gemeinschaft in' der Neufas­
SUD.g von Art.3 EUV räumt den Ge­
meinschaftsorganen weitreichende 
Kompetenzen für die Entwicklung 
eigener Politiken ein. 

.. , 
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durch die Mitgliedstaaten 

Zu nennen sind hier eine Industrie­
politik (Art3 lit.l EUV), die For­
schungs· und Technologieförderungs­
politik (Art3lilm EUV), die So1.ialpo­
Iitik (Art3 lili EUV), die Kultur- und 
Bildungspolitik (Art3lilp EUV) sowie 
die Verbraucherschutzpolitik (Art3, 
Ut.s EUV). 

Alarmierend ist daran nicht nur, 
daß den Gemeinschaftsorganen die 
Möglichkeit zu interventionisüschen 
Maßnahmen und Programmen auf 

den genannten Feldern gegeben wird, 
sondern auch, daß ihre Aktivitäten 
keiner wirksamen Kontrolle durch die 
Mitgliedstaaten. das Europäische Par­
lament und den Europäischen Ge­
richtshof unterliegen würden. 
2. Durch die Zuweisung der in Art3 
EUV genannten neuen Tätigkeitsbe­
reiche an die Gemeinschaft. insbeson­
dere durch den vertraglichen Auftrag 

zur .,stärkung der Wettbewerbsfähig­
keit der Industrie der Gemeinschaft", 
wird die zentrale Zielsetzung des 
EWG-Vertrages (Herstellung eines 
Systems, das den Wettbewerb inner­
halb des Binnenmarktes vor Verfäl­
schungeo- schützt) nicht nur, abge- ' 
schwächt und verwässert. Vielmehr: 
wird damit' Zugleich die Zielsetzung' 
der Gemeinschaft als solche geändert. 

In Art. 3a EUV wird' nunmehr fest- . 
gelegt, daß die Wirtschaftspolitik der 
Gemeinschaft dem Grundsatz "einer 
offenen Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb~ verpllichtet sein soll 
Werden die neuen Tätigkeitsbereiche 
nach Art3 EUV berücksichtigt, so be­
deutet diese Festlegung aber, daß der 
Wettbewerb nur noch als ein Instru· 
ment angesehen wird. das neben (hier 
nicht genannten) anderen Instrumen­
ten zum Einsatz kommen soll 

Das Ziel einer "offenen Marktwirt­
schaft" bleibt hingegen blaß und un­
verbindlich. Eine solche Zielsetzung 
hat keine Bindungswirkung für die 
Art und Weise, wie die der Gemein­
schaft in verstärktem Maße übertra­
genen Kompetenzen tatsächlich ge­
nutzt werden. Sie liefert vielmehr die 
Legitimationsgru.ndlage für einen un­
kontrollierten. freibeitsbeschränken­
den Interventionismus. 
3. Das in den Vertrag in Art. 3b EUV . 
aufgenommene Subsidiaritätsprinzip 
ist zwar auf den ersten Blick ein Fort­
~tt gegenüber dem Status quo; es 
Ist aber derart unbestimmt gefaßt, daß 
sich die Mitgliedstaaten gegen eine 
systematische Aushöhlung ihrer 
Kompetenzen durch cüe Europäische 
Gemeinschaft nicht wirksam (z.B. 
durch Anrufung des Europäischen Ge­
richtshofes) schützen können. 

daß die ckmeinscbatt in den Gebieten, 
in denen sie nicht ausschließlich zu­
ständig ist, tätig werden kann. wenn 
durch ein Tätigwerden der Mitglied­
staaten die jeweiliJ angestrebten Ziele 

WUillllCLIt Olll" CW~j' I:w VV"".h.U"U ..... 

dustriepoliti.lc Tür und Tor geöffnet, 
sondern es werden auch die nationa­
len Industriepolitiken gegen eine 
wettbewerbspolitische Kontrolle 
durch die EG (Art. 85 und 86 EWGV) 

,nicht ausreichend erreicht werden 
können. 

, geschützt. 
Art 130 soll1:War, wie es in Absatz3 

Doch wird dieses Prinz.ip in einer 
Weise formuliert, daß die Zentralorga­
ne über' Gebühr gestärkt werden: In 
jedem Fall, in dem die Gemeinschaft ' 
geltend machen würde, daß bestimmte 
Aufgaben durch Mitgliedstaaten nach 
dem Umfang oder den mit ihrer Ver­
folgung verbundenen Wirkungen 
nicht ausreichend wahrgenommen 
werden können, würde automatisch 
eine neue Gemeinschaftskompetenz 

. beiß~ keine Grundlage dafür bieten, 
daß die Gemeinschaft irgendwelche 
Maßnahmen ergreift, die zu Wettbe­
werbsverzerrungen führen könnten. 
Jedoch bringen die meisten der in Art. 
130 vorgesehenen industriepolitischen 
Instrumente der Gemeinschaft (An­
passungshilfen. Unternebmensförde­
rung usw.) 1:Wangsläufig eine Verzer­
rung des Wettbewerbs mit sich. 

lentstehen. Alternative, die Subsidiari­
tät wahrende Lösungen (z.B. Koopera­
tionen einzelner Mitgliedstaaten) wer­
den damit als mögliche Lösungen aus­
geschieden. 

Das Subsidiaritätsprinzip ist so ge­
faßt, daß ein Mitgliedstaat, der seine 
Kompetenzen vor dem Europäischen 
Gerichtshof unter Berufung auf dieses 
Prinzip verteidigen will, schon dann 
keine Aussicht auf Erfolg hat;' wenn 
von seinen Aktivitäten WirkUngen a'Jf 
andere Mitgliedstaaten oder auf die 
Gemeinschaft insgesamt zu erwarten 
sind. 

Solche W"ukungen sind jedoch eine 
nahezu notwendige Folge fortschrei­
tender Integration. Das bedeutet, daß 
die Subsidiaritätsklausel in Art. 3b 
EUV keine Gewähr dafür bietet, auch 
nur einen Kernbereich von Kompe­
tenzen der Mitgliedstaaten sichern zu 
können. Damit ist die Zentralisierung 
vertraglich programmiert. 
4. Durch die Verankerung des Ver­
braucherschutzes als Tätigkeitsfeld 
der Gemeinschaft in Art.3 lit.s und 
Art. 129a EUV wird das bisherige Pr0-
gramm des Art. lOOa EWG-Vertrag er­
heblich geändert. War bisher der Ver­
braucherschutz eine Bedingung. die 
bei allen Maßnahmen zu beachten 
war, die der Herstellung des Binnen- ' 
marktes dienten. so ist er nunmehr 
zur unabhängigen Zielsetzung des" 
Vertrages aufgestiegen.. OM_'" : 

Dies ~ zur Fo~e. daß unter der 
Formel Verbraucherschutz Unkontrol-. ; 
lierte Eingriffe in das Vertragsrecht. .. 
der Mitgliedstaaten möglich' werden. 
die eine o.icht unwesentliche Schwä­
chung der Vertragsf:reibeit als einem 
zentralen marktwirtschaftlichen Ord­
nungsprinzjp bewirken. Denn es gibt 
kaum eine Regulierung, die nicht von 
den begünstigten Interessengruppen 
unter dem Vorwand des Verbraucher­
schutzes gefordert werden könnte. 
5. Mit Art. 130 EUV, demzufolge die 
Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten 
dafür zu sorgen haben. daß die not­
wendigen Voraussetzungen für die 

Dem entspricht. daß Art. 130 Abs.l 
EUV nicht einen freien und unver· 
fälschten Wettbewerb, sondern ledig­
lich .ein System offener und wettbe­
werbsorientierter Märkte" als Ziel der 
Industriepolitik vorsieht. 

Die Möglichkeiten zur Kontrolle in­
dustriepolitischer Aktivitäten sind ge-

• ring. Maßnahmen der Gemeinschaft . 
müssen zwar auf Vorschlag der Kom- . 

• mission vom Rat einstimmig beschlos- . 
sen werdell. Die Erfahrung zeigt je­
doch. daß auch die weniger interven­
tionistisch gesinnten nationalen Re­
gierungen zu politischen Tauschge­
schäften bereit sind. 

Die industrie politische Ermiichti-: 
gung des Art. 130 wird von interessen­
gruppen dazu benützt werden können. 
bei der Kommission und den Mit­
gliedsregierungen Subventionszah­
lungen und Handelsbeschränkungen 
gegenüber Nichtmitgliedstaaten 
durchzusetzen. ohne daß dies durch 
eine parlamentarische Kontrolle 
- selbst für den Fall, daß das Europäi­
Sehe Parlament hierzu gewillt wäre­
verhindert werden könnte; denn die 
Industriepolitik. der Gemeinschaft be­
darf laut Vertragstext nicht der Zu­
stimmung des Europäischen Parla­
ments. 

Da eine derartige, vertragskonIorm 
ausäestaltete Industriepolitik Wettbe­
werbsverzerrungen notwendig zur 
Folge hätte, bietet auch eine Klage 
aufgrund Art 130 Abs.3 Satz3 EUV 
(Geltendmachen von Wettbewerbsver­
zerrungen) vor dem Europäischen Ge­
richtshof kaum Aussicht auf Erfolg. 
Im Falle der nationalen Industriepoli­
tik greift diese Vorschrift ohnehin 
nicht. 
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6. Im Titel XV zu Forschung und tech· 
nologischer Entwicklung (Art. 130f-p 
EUV) wird eine-Verbindungslinie zur 
Industriepoütik hergestellt; denn es 
wird eine Forschungs· und Techno!o­
gieförderungspolitik ermöglicht, die 
über die Schaiiung allgemeiner, für 
die Unternehmen günstiger Rahmen· 
bedingungen hinausgeht Spezüische 
Forschungsförderungsprogramme 
werden auf Vorschlag der Kommissi· 
on vom Rat beschlossen. Hierzu ist 
lediglich eine Anhörung des Europäi· 
schen Parlaments erforderlich. Ge­
mäß Art 130n EtJV kann die G€mein­
schaft .gemeinsame Unternehmen" 
gründen oder .andere Stru.kturen" 
schaffen. rue für rue ordnungsgemäße 
Durch.fü.h.rung der Programme für ge­
meinschaftliche Forschung, technolo­
gische Entwicklung und Demonstra· 
tion erforderlich sind. 

Unkontrollierbarer Spielraum 
. für die Industriepolitik 

Diese Vorschriit eröffnet der G€­
meinschaft einen faktisch un.kontrol­
lierten zusätzlichen Spielraum für in­
dustriepolitische Maßnahmen und 

.. Mhlt rue Kompetenzen der Mitglied­
. staaten (und auch der deutschen Bun· 
desländer) aus. . 
7. Die von der Regierung des Verei· _ 
rugten Königreichs nicht mitgetrllße­
ne weitreichende Erweiterung der s0-

zialpolitischen Zustänrugkeiten der 
Europäischen ~meinsc.haft in Art. 2 
des Maastrichter Sozialpolitischen 
Protokolls sieht vor, daß die G€IIlein­
schaft rue Tätigkeit der Mitgliedstaa· 
ten zum Schutz der G€sundbeit und 
der Sicherheit der Arbeitnehmer und 
im Bereich der Arbeitsbedingungen 
ergänzt, indem sie Mindestvorsch.rif· 
ten erläßt Ausgenommen sind davon 
das Arbeitsentge!t, das Koalitions­
retht, das Streikrecht sowie das Aus­
spemmgsrechl 

Bei der Beurteilung rueser neuen 
Zuständigkeit ist zu berücksichtigen, 
daß rue Pro-Kopf-Einkommen in der 
G€meinschait beträchtlich voneinan­
der abweichen (im Jahr 1990 waren es 
z.B. 9700 DM in Portugal und 4.0 100 
DM in Dänemark). Ähnliches gilt für . 
die Arbeitsentgelte. 
. Jede gemeinschaftsreclltliche Regu-

lierung der ArbeitsbediDgungen be­
deutet für einige Länder eine Anhe­
bung des bisherigen Standards und 
eine entsprechende Erhöhung der Ar­
beitskosten. 

Darnus ergeben sicil rn~1 moguUlI! 
Folgen: 

Entweder sind die Art>citnehmcr in 
diesen Ländern zur Lohnzuriickhal­
tung gezwungen, auch dann. wenn sie 
Lohnerhöhungen einer Verbesserung 
der Arbeitsbed.ingungen vorziehen 
würden; durch LohOzurückhaltung 
würde dann der regulierungsbedingte 
Kostendruck aufgefangen. 

Oder ,sie setzen Lohnerhöbungen 
durch und verschlechtern damit ihre 
Beschäftigungschancen, was in der 
Folge Subventionsforderungen' an die 
G€meinscbait auslösen .... -ürde. 

Auf die eine wie rue andere Weise 
würde rue gemeinschaftsreclltliche 
Regulierung der Arbeitsbedingungen 
den Zusammenhalt in der Gemein· 
schaft eher gefährden als fOrdern. 
B. Art.4 des Sozialpolitischen Proto­
kolls sieht vor, daß rue Sozialpartner 
auch europäische Tarifverträge ab­
schließen können. Soweit sich Ver­
tragsbestandteiJe auf rue in Art2 des 
Protokolls erwähnten Bereiclie bezie­
hen (also nicht auf dns Arbeitsentgelt), 
würde ihre ~n der Ge­
meinschaft . übernomme!f' werden, 
wenn rues auf Antrag der Sozialpart· 
ner und auf Vorschlag der Kommissi­
on vom Rat beschlossen wird. Rat und 
Kommission würden dann vor allem 
auf dem ~biet der Arbeitsbedingun' 
gen die Verantwortung für die Durch· 
setzung von Ta.rüverträgen überneh­
men. 

Tarifverträge auf Gemeinschafts. 
ebene führen tendenziell ebenso wie 
die gemeinschaftsrechtliche Regulie­
rung zu einer Vereinheitlichung der 
Arbeitsbedingungen. Ferner dürften 
sie eine produktivitätsorientierte 00-
ferenzierung der Arbeitsentgelte zwi­
schen den Mitgliedstaaten beeinträch­
tigen. 

Beide Vereinheitlichungstendenzen 
haben bei den bestehenden Produkti· 
vitätsunterschicden ein Ansteigen der 
Arbeitslosigkeit in produktivitäts­
schwächeren Mitgliedstaaten zur Fol­
ge. 

Obwohl rue Zustimmung des Eur0-
päischen Arbeitgeberverbandes vor­
ausgesetzt wW., sind auch hier die 
institutionellen Kontrollmöglichkei­
ten gering, da die Vertreter der Mit­
g li ed.st.aa te n. di e eine un terd urcll· 
schnitiliche Arbeitsproduktivität auf­
weisen. im Arbeitgeberverband über­
stimmt werden können und die Mehr­
heit sogar ein lnteresse an einer Egali­
sieru~ der Arbeitskosten haben 
kann.. weil sich dadurch für sie der 
Wettbewerbsdruck verringert 

AUCll L>c:;""I.U~';"": -11;- ...................... --
europäischen Regulierungen und Ta­
riIverträge bedürfen grundsätzlich 
nicht der Einstimmigkeit, sondern 
können mit qualifizierter Mehrheit 
beschlossen werden (Art. 2 Abs.2). Ein-

stimmigkeit ist nur dann erfordei'ÜCh. 
wenn rue in Abs.3 genannten Bereiche 
(z.B. soziale Sicherheit, Kündigungs· 
schutz., Sozialplanrecht, Mitbestim­
mung) betroffen sind. wenn das Euro­
päische Parlament den Standpunkt 
des Rates abgelehnt hat oder wenn 
der Rat den daraufhin von der Kom-

. mission überprüften Vorschlag abän· 
dern ",ilJ (Art.. laSe EUV). 

Eine Brusseler Politik auch 
der beruflichen Bild1Jng 

9. Im Bereich der beruflichen Bil­
dung soll rue Europäische Gemein­
schaft nicht mehr nur für allgemeine 
Grundsäl:te zur Durcb..tüh.rung einer 
gemeinsamen Politik in bezug auf die 
Berufsausbildung (Art. 128 EWGV) 
und für Umschulungsbeihillen im 
Rahmen des Sozia1!onds (Art. 125 
EWGV) zuständig sein. soD.dern ge­
mäß Art. 127 Abs.l EtN soll sie .eine 
Politik der beruflichen. Bildung" 
durchführen. 

Dazu gehört au.sdr-1:cklich die "Ver­
besserung der be.ruflichen Erstausbil­
dung" und die .,Erleichterung der Auf­
nahme einer beruf1Jchen BilckI:g"-' 
(Abs.2). In Art. 126 EUV 'soU die. Ge­
meinschaft auch das Recht erhalten, 
die Gestaltung der Bildungssys:teme 
nicht nur zu UD;terstützen. sondern zu 
ergänzen.. . '\ . 

Nach Art. 128 EUV leistet die Ge- . 
meinschaft sogar .einen Beitrag zur . 
Entfaltung der Kulturen der Mitglied- . 
staaten", indem sie z.B. die Tätigkeit 
der Mitgliedstaaten im Bereich des . 
.,künstlerischen und literarischen 
Schafien.s, einschließlich im audiovi­
suellen Bereich", durch eigene Me$-. . 
nahmen ergänzt. 

Kaum ein G€biet erscheint für eine . 
auch nur teilweise ZentraIisierung auf' 
europäischer Ebene so wenig geeignet . 
wie das der Kultur- und Bildungspoli-- ~ 
tik, denn die nationalen und regiona­
len Präferenzen und Traditionen sind 
geradezu ele'mentar für die auch in . 
Art. 128 EUV als bewabrens· und ent­
faltenswert anerkannte ~turelle 
Vielfalt. . 

Es soll die G€meinschaft' in ~r . 
neuen Kompetenz nach Arl128 EUV ' 
noch nicht einmal aul die europäi­
schen und internationalen Aspekte 
beschränkt bleiben; sie erhält im Ge- . 
genteil eine weiter geraßte Kompe­
tenz. 

• 

':."' 
~ .. 
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Eine Gemcinscbaftskompetcnz auf 
diesen Gebieten birgt wegen der 
grundsätzlichen Höherrangigkeit des 
europäischen Rechts gegenüber dem 
Recht der Mi!{:liedstaaten und wegen 
der Unzu1änglichkeit der Veranke­
rung des Subsidiaritätsprinzips die 
Gefahr in sich, daß die Kompetenzen 
der Mi!{:liedstaaten. aber auch z.B. die 
der. deutschen Bundesländer, syste­
matisch ausgehöhlt werden, ohne daß 
die Ausübung der Gemeinschaftskom­
petenz einer wirksamen Kontrolle un­
terliegen würde. 

10. Die Mitwirkung des Europäischen 
Parlaments an legislativen Maßnah­
men der Gemeinschaft wird durch Art. 
189b EUV nicht gefördert, sondern im 
Gegenteil tendenziell eber ge­
schwächt. 

Zwar sollen nach Art. 189 EUV das 
EuropäisChe Parlament und der Rat 
gemeinsam Verordnungen und Riebt· 
linien erlassen. doch beschränkt sich 
die Mitwirkungsbefugnis des Parla­
ments weiterhin (wie in Art. 149 Abs.2 
EWG-Vertrag) auf die Möglichkeit, mit 
absoluter Mehrheit Vorschläge von 
Kommission und Rat zu blockieren. 

Die nach Art. 189b Abs.4 EUV vorge­
sehene Regelung über einen Vermitt­
lungsausschuß, in dem Mitglieder des 
Rates und Vertreter des Europäischen 
Parlaments gemeinsam eine Einigung 
über ein~n gemeinsamen Entwurf zu 
erzielen haben. führt letztlich dazu, 
daß für eine Maßnahme von Kommis­
sion und Rat nicht eine Mehrheit im 
Europäischen Parlament gesucht wer­
den muß, sondern lediglich eine Mehr­
beit der Vertreter des Parlaments im 
Vermitt1ung~ausschuß. 

Eine weitere Verdünnung der 
parlamentarischen Rechte 

Da diese Vertreter Wfederum vom 
Parlament bestimmt werden. bedeutet 
dieses Verfahren eine weitere Verdün­
nung der Mitwirkungsrechte des Par­
laments an Gesetzgebungsverfahren 
der Gemeinschaft. 
. Im Vergleich zu Art. 149 Abs.2 EWG­
Vertrag stellt die Neuregelung des­
halb möglicherweise die effektivere 
Lösung dar, zugleich aber eine, die 
geeignet ist, einen Widerstand des 
Parlaments· gegen Maßnahmen der 
Kommission und des Rates weiter zu 
erschweren. 

Die Defizite des Maastricht-Vertra­
ges sind so schwerwiegend, daß von 
einer Ratifizierung des derzeit vorlie­
g.enden Vertragstextes abzuraten ist. 
Änderungen des Vertrages in Rich· 
tung der hier angegebenen Ziele biti.­
gegen lassen erwarten. daß eine Fort­
entwicklung der Europäischen Ge­
meinschaften auf der Grundlage der 
Europäischen Wirlschaftsgemein­
schaft, der Europäischen Gemein­
schaft für Kohle und Stahl sowie der 
Euratom-Gemeinscbaft zu einer' ech­
ten Europäischen Union' auch die Zu­
stimmung der Mitgliedstaaten und ih­
rer Bürger finden wird. 
. Aus diesem Grunde setzen wir uns 

für eine Revision des Maastricht·Ver­
trages im Sinne dieser ZielsetZungen 
ein. Gegenwärtig erscheint nichts not­
wendiger als eine Verfassungsdiskus­
sion. die auf eine klare Begrenzung 
der Kompetenzen der Europäischen 
Gemeinschaft nach dem Subsidiari­
tätsprinzip, eine verbesserte Kontrolle 
der Exekutive der Gemeinschaft 
durch die Mitgliedstaaten und die an­
deren Institutionen der Gemeinschaft 
sowie auf ein System freien Wettbe­
werbs zielt." 
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:~~liI/9x1~~~~&:.t.~t:~~p.~chc KritIk an Muustncht 
'J. ,.~.~:~.ry~~ ~'1"Ein neues Pro!essorellglltachtcll 
!r~~~. ',n .. 't~t ~'" " " I' I "j I. 

.' .:in'; Gruppc·.deutscher Wissenschafter ist zur Schlussfol~crun!! gelan!,!. der \'Cr1r:3g von 
Mansuichl scl auch ausserhalb des schon frtJher .ngefoch!enen lI':JhrungsuniClnsl'rCl.lek!s mil 
seinem jetzigen Inhall nichl ratilik.stionsfllhig. Er bedUrfe einer durchgreifenden RC"ision 
zur G:wßhrleis!Ung des marktwirtschaf!lichen Inlegralionskonzepts. 

Zr. Oll Abkommen,werk von Maastrich! Ober 
dir Europ4ucht Union ,tösst - ,elbs! ungeachtel 
d'~s negaliven dänischen Volksentscheids - in 
Deutschland auf fortgesetzte und erweiterte Kri· 
tik. Nachdem sich unlängst 60 Okonomen mah· 
nend zur Währungsunion haben vernehmen las· 
sen (vgl. NU Nr. 135). Iie&l nun eine «Slellung· 
nahme deuuoher Hochschullehrer der Rechu· 
und Wirtschartswissenschaften)) vor, die ein gan­
,es BUndel von Bedrohungen der marktwin· 
"hafUiehen Ordnung sichtbar machen. Sie erklä· 
ren zwar, die europäische Einigung sci ein crslre .. 

Oie Untcrz.eichrtergruppe 
Gneichnet ist der hier zusammengerl.5stc Posi. 

lionsbezug von den Professoren p,ter Bemholt· 
(Oasel), Ulrich Immeng. (Oöningen), Ouistian 
Kirchner (Ha,,"over'. Joachirn ROcker1 (Hanno .. 
ver). Dieler Schmidlchcn (Saarbnlcken). ChriSliltn 
Starclc: <OOIt'Tlscn). Manfred Streit (Freit.ur~). 
Roland Vaubel (Mannheim) und Christian Watrin 
(Kötn). 

'enswerte, Ziel; der mit dem Vertrag aber die 
:uropaische Union (EUV) geWählte Weg berge 
. ber 50 schwerwiegende Gefahren in sich. «dass 
:er Venrag noch einmal Uberarbeilel. werden 
ollte, um ror alle Mitgliedstaalen der ·Europäi. 
ehen Gemeinscharl und ihre BOrger annehmbar 
'll seinn. Wie das gemeint sei, wird noch deut .. 
'cher im Schlussabschnitt der Slellungnahme 
ichlbar. wo ausdtiicldich von einer Ralifikation 
les EUV abgeraten wird. Ais MOllO dient die 
)berschrifl «Zenlralisierung ~hn: Kontrolle", 

Dedrohtes Wettbewerbs-
und stumpres SubsldioriUltsprinzip 

Unter dem Blickwinkel von Marktwirtschaft. 
'ubsidiariläl und demokralischer Kontrolle haI 
:as Wissenschaflerkollegium zthn Kri,ik.t,m,n', 
,ufgelislel und begrUndeI. Oie GedankenCUhrung 
',eginnt mil dem neu gefasslen EG·Zi,lkatalog. 

Huhrgns mit hoher Ilcntnbilitüt 
Kiln/ti 

auell Dirf!/(tillveslitlo!,efl lm ALLJland 
Cu. F.s.r~n. 6. JIIII 

Oie Ruh'ga. AG. der mil Absland trOssl. deUI. 
,he Erdgasverteiler, haI im Ge,ch3ftsjahr 1991 
'leder gUI verdienl und schOttet den in der AG 
nil 466 (i. V, 463) Mio. DM ausge",iesenen 
hlanzgtwinn voll an die Aktionäre aus. Damit 
ommen die,e (es handeil sich um ein. Gruppe 
on Entrgieuntc.mc.hmen) wie schon seil Jahren 
meut in den Genuss einer Dividtnde in der 
irössenordnung Jln!l SO~. wenn man berOcksich .. 
~t. dass das gezeichnete Kapital zu einem guten 
"I aus Gesellschaftsmitteln bezahll wunde. Der 
tHturnja"resübuschuss SIeht bei einem krafiig 
;1 ein Viertel gewachsene" Umsotz von I S,28 
2.191 Mia. DM mil 789 (664) Mio. DM zu 
ICh. In der AG wird der Gewinn mit 666 (563) 
10. DM ausgewiesen. bei einem Umsatz von 
'Ja (10.82) Mia. DM. Dabei musst. die Ruhr. 
s im abgelaufenen Jahr in Ostdeutsch land An. 
Jverluste von 190 Mio. DM verkraften. Das 
• einig.e DVFA.Ergebni. je Al;lie konnle auf 
\I 27.29 (22.97) "rbessen werden. Der Cash 
)w nahm auf 1.6 (1,4) Mia. DM zu und Ober. 
's die Investitionen von 681 (885) Mio. DM er· 
olich. 
Ocr AbsDIZ der Ruhrgas stieg um 7.4% auf den 
:<ordwen von 549 Mia. kWh. Entscheidend 
:ren die weiter zunehmende Zahl von Erdgas. 
:br.tuchern. ferner die anziehenden Gaspreis. 
·,ie die Sleuererhöhung Mitte 1991, Seit An. 
'S des laurenden Jahres ist die Preistendenz 
:der leicht sinkend. In den ersten Monaten be· 
;tc sich der Gasabsatt ungefähr auf dem Vor .. 
resniveau. Gegenwär1ig laufen bei Ruhrgas 
-handlungen Ober PrtjsanraJSungcn im Rah­
" der I.ngfrisligen Liefervert~&e sowohl mil 
. russischen Galprom als auch mil Norwegen. 
ler die Preisverhandlungen fällt rund die 
lr.e der GesamtbezOge der RuhrS" UberhaupL 
'Slandschef Klaus U,,,n äusserte sich vor der 
sse allerdings zuversichtlich. dass sich dies in 
ehbarer Zeit noch nichl auf die Verbraucher .. 
,se durchschlagen soille. 

\Vie Konzernchef Liesen ausführte. will· sich 
hreas kUnftig nicht unbedingl dar.uf beschrän. 
", lediglich kontrakliertes Gas an der deutschen 
,nz. abzunehmen. Vielmehr wolle man dort, 
es sinnvoll und nötig sei, sich auch mil Dirtkt· 
wi,io",n und Krediten an Förder;>rojekten be. 
·igen. Mit Gazprom werden Gesprilche Ober 
,gJristige Kooperationsmöglichkeiten, wie zum 
I~p,tl 8u.f dem Gebiet von Gasic:itungen und 
\Iasen. geruhrt. Ruhrg;u zeigt sich auch interes .. 
~ an einer Mitwirkung am riesigen sibirischen 
· •• I·Pr.irkr. DUS dem in der Endphas.· 20-10 
:J. m' Gas exportiert werden soHen. Über einc 
Itliehe Teilnahme - es dUrne sich voraussicht· 
I um ein Konsortium \'on mehreren Unlemeh. 
n handeln - ist allerdings noch nicht cntschie. 

. '. 

der gemäss Art. 3 des EUV den Gemeinschafts· 
organen weitreichende Kompetenzen llrur die 
Entwicklung: eigener Politikenn cinr.iume. Die 
Stichwörter lauten InduSlriepolitik. Forschungs. 
und TcchnologielOnderung. Sozialpolitik. Kultur 
und Bildung sowie VerbraucherschulZ. Alarmie· 
rend sei nicht nur die Möglichkeit interventioni. 
stischer Massnahmen und Programme. sondern 
auch das Fehlen ""ksamer Kontrollen durch die 
Milgliedstaalen. das Europaische Parlamenl und 
den Europäischen Gerichtshof. Wertend wird 
zweitens beigenlgt. die zentralc' marktwirtschaft .. 
liche Zielsetzung wend. nicht nur abgeschwächt 
und vcnwässert. sondern feals solche ge:lndert.~. 
weil nun der Wettbewerb nur noch als ein Instru .. 
menl neben anderen Instrumenten zum Einsatz 
kommen solle. Das Ziel einer orrenen Marktwirt .. 
schafl bleibe bl .. s und unverbindlich. w .. einen 
freiheiubeschränkenden Inte"'entionismus her· 
beizufUhtcn drohe. 

Skrupel i'lussern die Verfasser drillen. gegen· 
Ober dem in den EUV aufgenommenen Subsidia. 
riUtsprinzip. das zwar ,auf den ersten Blick. ein 
Fol".schrilt. aber deran unbcrimmr sefassl sei. 
dass sich die Milglic9staaten gegen eine syste­
matisch. Aushöhlung' ihrer Kompetenten durch 
die Gemeinschaft nichl wirksam schUtzen könn· 
len. Nach· der gewahlten Formulierung enUlDn. 
den neue Gemeinschafubefugnisse automatisch 
in jedem Fall, in cem die EG geltend mache, dass 
die Mitgliedstaaten bestimmle Aufgaben nach 
Umfang oder Wirkungen nichl ausreichend wahr. 
zunehmen wUssten. «Alternalive, die Subsidiaritat 
wahrende Lösungen (z. B. Kooperation einteiner 
Mitgliedstaaten) wenden damil als mOgliche 
Lösungen ausgeschieden.» 

Auf eine grundlegende Ände",ng gegenüber 
der bisherigen Ordnl,lng machen die Professoren 
viertens in bezug auf den VerbraucherschuLZ auf. 
merksam. Habe di .. er tuvor alle Mas.nahmen 
zur Herstellung des Binnenmarkles beachlen 
mOssen. so sei cr nunmehr zur unabhängigen 
Zielsetzung des Vertrags aufgestiegen. UnkontrOl. 
Iierte Eingriffe in das VertragsrechI der Mitglied. 
staaten kOnnten die Folge sein; .denn es gebe 
k.aum eine Regulierung., die nichl von Inrtrastn­
grupprn unter dem Vorwand dea' Konsumenten" 
schutzcs gefordert wenden kOnnte. 

Inten'entionspotential in der 
Industrie· und der Te~hnoloGiepoliük 
Allsgar1kspunkt der mnnen und der sechsten 

Passage der Stellungnahme ist der an die Gemein. 
sehaf. und ci. HitgliedSlaalen gerichlete'Auftrag, 
(edie notwendil;en Voraussetzungen n1r die Wett .. 
bewerbsl}highil der Industrie der Gemeinschaft .. 
zu gew!hrJeistcn. Damit werde einer interventio .. 
nislischen Induslriepolitik TOr und Tor geOffnet. 
und Oberdies wOrden die nationalen Industrie· 
politiken vor einer wtubtwtrbspo'iluchtn Kon. 
Irollt durch die EG geschUUt. Es sei twar die 
Rede von einer Vermeidung von Weubewerbsver .. 
zerrungen. doch brAchtcn die: meisten vorgesehe .. 
nen ·Instrumente (Anpassungsbeihilfen. Unter. 
ne.hmensfbrder\ln~ U5""",) zwangsläufig s.olche Ver. 
zcmJOgen mit sich. Es werde denn auch nicht ein 
rreier und unverr.tlschter Weltbewerb. sondern 
lediglich *'ein System· offener und wettbewerbs .. 
o.rientierter M3rkten stipuliert. Und wenn indu .. 
Slriepoliti.che EG·Massnahmen vom Ministerrat 
einstimmig beschlossen werden mUssten. sei die 
Erffthrung zu beachten. ((dass auch die weniger 
interventionistisch gesinnten nationalen Regie .. 
rungen zu politis-chen Tauschgeswanen bereit 
seien ... 

Im Zusammenhang mil d<r Indu.triepolilik 
wird der Vertragstitcl Ober Fo"chung und tethno. 
logische Enlwicklung gesehen. Es werde eine 
Polilik ermöglicht. die Cber die Scharrung allge. 
meiner. für die Unternehmen gUnSliger Rahmen· 
bedingungen hinausgehe. Sie schliess. spezi/ISche 
FOr1cnungsförderungsprogramm~ cin, ferner die 
GrOndung (gemeinsamer Unternehmen)) und die 
ScharTung uanderer Strukturen». Das erörTne der 
Gemeinsc.'1aft einen faktisch unkontrollienen zu­
s:1tzfic.hen Spielraum ror induslriepolitische Mass .. 
nahmen und höhle die Kompelenzen der Mit· 
gliedstaaten aus. 

Soziol·. Arbeitsrnnrkt· und ßildungspolilik 

Der siebte Einwand betriffi die Erweiterung 
der Zust.!!ndigkeiten der EG auf der Grundlage 
des Ma.a.strichler rrso:io/politirchen Protok.olls,.. 
das ~u elft (ohne Grossbrilannien) zustande ge· 
kommen ist Es rIluml der Gemeinschaft das 
Recht turn Erlass von Mindestvorschriften cin; 
ausgenommen sind alierdinRs das Arbcitscntgcll. 
du KoaHtionsrechl. d~~ Streikrecht s.owie das 
AusspcmJngsrecht. Die Prorcssorcngruppe macht 
,"or allem auf die grossen Unterschiede zwischen 
dcn Pro- Kopf·Einkommen in den c,nteinen Mit. 
gliedländem aufmerksam und schliesst Duf mög. 
liehe Harmonisierungsfolgen in bezug auf die 
Arbeitskosten. Eine~eils könnten die Arbeh .. 
nehOler in den schwächeren L.'ncJem zur Lohn .. 
~urOck.haltung gezwungen werden. womit sich 
immerhin der regulierunRsbedinp,ce ·Koslendruck 
nulfanRen 1Ic:~sc. Anderseits vermochten Sich 
Lohncrhöhungc:n cJurch1.usetzen. aher mit der 
Konsequent verschl(chfe:r1cr Uesch:tfligungschan .. 
een. was in der Folge Suhl·tmionsfo,d('fu"~f'n an 
die Oemei"schnrt auslösen wOrde. Es schliessen 

.. 
• 

Ertl'l1gSl"ücI<gung bei Ausldan Indus(l':es 
Diffcrcn~icr1f! IJrn"cilcllcrgc/)/,i~s(! 

,11.;, Wi"". 6. /Im; 

Ocr staalliche Indusuiekonzern Ausrrlan In .. 
Jusuits tA I) hat den I\onjunkturelnbruch in be. 
sonden $\;ukcm M3SSt ,n dtn ßtn:khen Stahl 
und Aluminium gesptir1. Das ErgebnIS der gf· 
K'ohnlichrn Grscha/ur(jtf(keil der gesamten 
Gruppe. die ras! 19000 Pmonen he,.häftigt {da· 
von 22% ;m Auslandl. ging im vergangenen Ge­
schäftsjahr von 3.1 Mia. Sauf 2.1 Mia. S zuriJck. 
Während die AI Technologies ihr Ergebnis deul. 
lieh verbessern konnten und der Abschluss der 
OMV.Gruppe (Erdöl. und ehemiegesellschaft) 
im wesenllichcn Slabil bJicb~ mussten die Bereiche 
Aluminium u.nd Stahl durch die Austria Metall 
AG (AmaS) und die Vae.t Alpine Slahl AG einen 
"'6ftlgen Rückschlag hinnthmen. Die Delaslun. 
gen aus der Bereinigung des fehlgeschlagenen En· 
gagtmen1.S bei der A\uminiumß;esserc\ ViHin&t!" 
die Schliessungskosten rur die Elektrolyse IM 
Ranshofen sowie die namhaften ROekstellungen 
!Ur Umstrukturierungsmassnahmen im Edelstahl. 
bereich haben zudem d .. ausserordenlliche Er. 
gebni. in hohem Masse beeinträchtigL 

Der gresse Verlust vor allem bei der Ama~. der 
von der Multe'licsellschaft weitgehend abgedeckl 
wird, hat den BOorsengang und die Teitprivatilit .. 
"mg der Austrian IndwLries wieder in writt. Ferne 
g,rückt. Der Verkauf einiger Gesellschaften und 
namenUich der Erwerb eines grosse" ÖMV.Ak. 
tienpakets durch die (ebenfalls noch mehrheitlich 
staaUiche Stromerzeugenn) Verbund gesellschaft 
könnle der AI einen Teil der Mittel verschafTen, 
die sie zur Sanierung ihrer maroden Branehen be· 
nötigt. Die Entscheidung über eine enger. (.uch 
k.pitalmässige) Verflechtung zwischen Verbund 

sich achlens Erwägungen Ober die Möglichkeit 
europdueher T.ri!>·trrrdg< an. zu deren Durch. 
setzung namentlich aur dem Gebiet der Arbeits. 
bedingungen (nichI der Arbeitsentgelte) von den 
EG·Organen Kompetenten zu Obernehmen wä. 
ren. Eine tendenzielle Vereinheitlichung der 
Arbeitsbedingungen dUrfte indessen eine produk. 

Drei Revisionsziele 
l:n Wortlaut nennt die «Stellungnahme deut .. 

scher Hochsc.hullehre ... rur den Venl'18 yon Maas· 
uic:hl die follend.en dm Re ... isioMzic.le: . 

_' eine kJa-re und rtthltich wirksam sesiehme 
Kompetennnverteilun& zwischen der Gemein­
,chln und den Mi1&liedslAate"~ 

_ eine verbe.s.scr1C KontroHe der E..lekulive 
durch die Milglicdua:Jten und die I1ndc.ren Institu­
tionen der Oe.mein,cha(t (r.esetu,ebende und 
't\·hc.'!"f'e\:h~nd~ Ore!!n«'): 

- tin Systcm des (rcien WCHbtwtrbs. du 
weder dun:h inlcrvc.nlionistische Massn.hmen 
einer ttnlnllisierten europtischen BUrokratie noch 
durch m.r'rtwidrige AkliviUte.n der Mil8,licdnn .. 
'en gellhrdet werden dltf. 

1ivirJtsorienfierte Dirrerenzierung der Arbeitsent .. 
gelte beeinträChtigen und Ielztlich ein Ansteigen 
der ArbtitsJnsigkeil in produ~:tivitätsschwäthcren 
Mitg!iedstilaten hervorrufen. 

Als rragwürdig erschcint den Unler:teichnem 
neuntens die in Maastricht vereinbarte Absichi 
der EG, Iftine Politik der benlJ7ichtn 8ifdun~. 
du"hzul1lhren. 0 .. gehe Ober die bisheri;en Zu. 
ständigkeiten rur die Formulierung allgemeiner 
Grundsatze und filr Umschulungs beihilfen im 
Rahmen des Sotial(onds hinaus. Es sei nun BUS· 
drUcklich die Rede von der «Verbesserung der be· 
rumchen Erstau.bi)dung. und der «Erleichterung 
der Aufnahme eitler berumchen Olldung» sowie 
davon, die GeSlaltung der Bildungsoysteme nichl 
nur zu unterstOtzen. sondern zu ergänzen. Ebenso 
angefochten wird das Vorhaben. licinen Beitrag 
zur Entfaltung der Kullur~n der Mitgliedstaatem' 
zu leisten. deren nUigkcitcn etwa im Bereich des 
«kUnstlerischen und liter.trisehen SchafTens ein· 
schliesslieh im audiovisueilen Bereich» durch ge· 
eignele EG·Massnahmen ergänzt werden sollen. 
Die Gutachler geben zu bedenken. kaum ein Ge. 
biet sei rur eine auch nur teilweise Zc.ntralisierung 
auf europä.ischer Ebene so wenig gteignel wie das 
der Kultur. und der Bildungspolitik. Als bedroh. 
lieh empfinden sie eine Qemeinschaftskompetenz 
insbesondere wesen der grundsiltzlichen Höh<r· 
rangigkeil des europäischen Rechts gegenübrr 
dem nationalen Recht- und wegen der Unzuläng .. 
lichkeil der Veran'erung des Subsidiarit3uprin. 
zips im Unionsvenrag. 

Mßn~e1hnfte ßefugni .. " 
des EG·Pariamenls 

Eher als .ehcinbar·denn al. wirklich wird in d<r 
SteliungnRhme sodann die Verstärkung der Mit· 
,wirkung des Europö.isthtff ParIamtnts an legisla .. 
\i ... en Musnahmtn der Gc.meinschaf\ gem3ss dem 
Ma .. lrichler Vertrng beurteilt. Wohl sollen das 
P,Mtament und der Ral ~emtinsam Verordnungen 
\)nd RichtHnien ef\a~lIen ••• doch bcschrän\.;\ 51th 
die Mitwirkun~sbcrug"is des Parlaments wcjtef~ 
hin auf die Mlhdic:hkcit. rnit absoluter Mehrheit 
Vor:schl!1ge yon Kommission und Rat zu blockic~ 
renn. Auch das neue Y~,mj{(lunRs,·tr/ahrt!,., sei 
unzul!lnglich. weil Kommission und Rar jeweils 
nicht eine unmitlelbarc Parlamentsmehrheil su, 
ehen müssrcn. sOl1dcm lediglich eine Mehrheit 
der f>:\rlamenlarier im Vermilllunft!'i:msschus5. Iin 
Ergebnis könn,en SlranburgC'r Wider~l:lndc: r;e· 
gen Massnahmen der t:ommlssion und des Ralcs 
wcilcr erschwen werden • 

und öMV i5t \lor Hefh~lbeJ:in" ab~r nich· 7U er, 
w:.rlen. Dcr k(1n,fnlidit"~ U.~Hall \~c'i stark In' 

Sehlin~em fteratcnen industriellen Fli\i"KSCr..:;·:. .... 
höhte sich um 2ut 10% auf rast 170 Mi •. S. Zu b, 
rUd:sichtil!.cn iSI dabei allerdin~s. d3S5 11 ,ie,ell 
scharten mi1 einem UmSnlZ von·2.7 Mia. 5 ac de' 
'fRechnunlit geralltn,. sUld. wHhrend anderseIl' 
ziJhlreic:he 'neue Firmen mIt einem Umn\1 vor 
21.4 Mia. S erMmals zum konsolidierte. GCSCl~t 
umsatz beise.trage:.n haben. Die ExporWm~Q·tl\ 
konnten um f.st t S% auf 55 Mi •. S e,höhl w,r 
den. Der au~gewlesene Cmn f!flM' d~r ganzer 
Gruppe ging von knapp 15 Mi •. ouf 11.1 Mi •. ! 
zu rOck. Die Intlt,flitiontn vcrringenen sich ander 
seil! um rund) Mia. auf 16 Mia. S. 

Das tnrQ8sstlJrks/~ U"itmthmC'H der Hold'n!' 
wur erneut die OMV. deren Ertrag au~ der se, 
wöhnlichen Gesch~ftst~ti~<eit mit 1.7 (i. V.LX. 
Mia. S pr.tklisch unveränderl blieh. Positivent· 
wickelten sich auch die AI Trc/rl/nlngics. die ihre 
Ertr~Ge von 100 >uf 600 Mio. 5 verbessern <onn. 
len. Die VntJI A'f';"~ Stohl AG erlitt eine Ha/hit· 
rung du Ergtb"i.<"s von f.3 Mia. auf 600 Mio. S. 
TIef in die roten Zahlen glitt die Amag. die nach 
einem Überschuss von 400 Mio. S nun ~inc" Ver· 
lu~t aus der gewöhnlichen Gesc:h:irtst:ttigkch von 
&00 Mio. S au.weisl. Die Ert~ge .us den Beteili. 
gungen mr die AI verminderten sich deshalb 
zwangsläufig; sie erreich .. n nur noch 5R8 Mio. S 
anstatl der 661 Mio. 5 im Vorjahr. Die Voe" 
Alpine reduzierte ihre Überweisung an die AI von 
350 auf 150 Mio. S und die Amag von 40 Mio. S 
auf Null. HOhere ßeträge lieferten dagegen die 
ÖMV und die AI Technologies. Aus diesen Quel • 
Itn nomn der Mun",&esell\ch~rt 336 (i. V.266) 
Mio. S btw. 100 (nach null) Mio. S zu. 

Turbulenzen UIll Hufnin 
n:. Stnckltolm. 6. JuU 

Nachdem der Handel mir den Aklien der Hn/. 
n;a. der %wcilgrOssten Venithcrung Da ne marks. 
an der Kopenhagener BOrs. mr drei Tage luspen. 
dien gewesen war, sind die TItel sm Montag zu 
mQrkl1nt lit/rrt" Kurun umgesetze wnrde:n. Mir 
der Zusicherung des Managements und der Kon. 
trollstelle. dass die maximalen Verlu", DUS Op';. 
.nt.gtschaften den Delrag von 350 Mio. dKr. 
nicht Ubersteigen wUrden. ist die Emission von 
1 Mi •. dKr. unler der FOhrung der Dtn Danskt 
Sank und der S.nk Pa,ibos (vgl. NU Nr. 153) 
nun doch noch durchgefilhrt worden. Ein inzwi. 
~~he.n tn"a~StntT Mi\;ubt)\tr '''hfn\n g\n& '" 
Uberschreilung seiner Kompetenten vc:rlustreichc 
V<'1'Oiehlungen gegenUber einem Fussb.tlklub 
ein. wobei es ihm anrängJich olTcnbar gelunj:en 
war. die GC$ch:tfte zu verheimlichen. O;t der den 
bisherigen Al;tion~ren gebotene· Bezugspreis on 
der DOrs< Im Montag unterboten wurde. iSI damit 
zu rechnen. dass die Titel yore~t von den Finanz .. 
instituten übernommen werden müssen. Die 
Kontrollstelle KPMG hiell sodann in einer Erkl~. 
rung resl, der Kapitalslatus von. Hafnia sei nichl 
von neuem geprtlft worden. 

Der Kapilaltusehuss yon 2 Mia. dKr. ist drina 
gend notwendig. da sich d<,s Vcrsicherun&sunter. 
nehmen mit dem AufKauf ... on Al<üenpak:tcn 
Skandiar und ihrer direkten Konkuncntln. Bol .. 
lica. Obemomme.n halle. Ende 1991 war bei 
einem Verlust von 1.3 Mi:.. dKr. noch cin Eigen. 
kapilat \'on 3.9 (i. V. 5.3) Mia: dKr. ausgewie,en 
worden; der hohe Wertb~richtigungsbedarf hat 
sich inzwischen in einer Ubenchuldung nieder. 
geschlagen. die .on Hafnia Anfang Juli mit 0.4$ 
Mi ... dKr. ;u1gegeben worden ist. Die Offene 
Skandias. die angeschlagene Versicherun~ auf 
dem We~e eines Al;tientausehes zu Obernehmen • 
war von d:lnischen Grouaklionäre.,~ d.runtcr der 
f'ensionshsse der Arbeitnehmer sowie derjenigen 
der Kommunalbehörden. in diesem FriJhj.hr ab. 
gewiesen worden. 

Anzeige 

Auf Elnpfang. 

@ 

\\'ir h';"('\1 7.11. 

InCu.u'e'LI!"'SIf'\q~. fllmt""oo.hetl·lus~AG, 
AIIC'~DN3 .4""01411'01'\0. 

9~dM'\ef"f"'. 329. 004 0 lürlC."', Tf!'t'onOI .;. 33 $$. 
Qdftl .... "tln Geset>""uloIIOn 

det St:hw4I',l4o-•• c;t\Ot'I80 ........ f~ 
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